
Thukydides und Aristoteles
über die Oligarchie des Jahres 411 in Athen .

Von Dr . Anton Siegmund .

Über die oligarchisclie Umwälzung des Jahres 411 in Athen besitzen wir
gegenwärtig zwei Hauptbericlite , denjenigen des Thukydides und den neu hinzu¬
gekommenen des Aristoteles . ' ) Beide geben eine ausführliche und an sich ein¬
heitliche , gewissermaßen geschlossene Darstellung der Revolution . Mit jedem
von beiden könnte sich also , wäre er allein und ohne den anderen erhalten , die
Nachwelt zufrieden geben , zumal jeder einzelne von ihnen bei dem Gewichte
seines Autors geeignet wäre , jeden Zweifel an seine Glaubwürdigkeit abzuweisen .
Und tatsächlich genoß diesen Vorzug der eine von ihnen , der Bericht des
Thukydides , bis zur Auffindung der Schrift des Aristoteles in unbestrittenem Maße .

Nun aber , als man in die Lage kam , dem alten Berichte den neuen
gegenüberzuhalten , da ergab sich die überraschende Tatsache , daß beide Berichte
augenscheinlich nebeneinander nicht ohne weiteres bestehen können . Der
Aristotelische Bericht schien den Thukydideischen auszuschließen ; ja , was
mehr gilt , man mußte aus der neuen Kunde den Eindruck gewinnen , daß
Aristoteles seine Darstellung mit ebenso genauer Kenntnis der Thukydideischen
so ganz abweichenden Erzählung als in bewußtem Gegensatze zu ihr und in
der Überzeugung ihrer Unzulänglichkeit auf Grund eines unanfechtbaren
Aktenmateriales gegeben habe .

Da nun die Sache sich so verhielt , so ergaben sich naturgemäß drei
Wege , auf welchen man bei der einmal gegebenen Lage der Dinge mit Rück¬
sicht auf die neue Kunde sich abfinden konnte . Hielt man nämlich an dem
Glauben eines klaffenden Gegensatzes 2) fest , dann war man gezwungen , zwischen

l ) Die sekundären Quellen , die zumeist auf Thukydides zurückgehen , sind für

unseren Gegenstand völlig belanglos und können mithin übergangen werden , so nament¬

lich auch Diodor , dessen Bericht ( XIII . 34 = : 36 , 38 ,1 ) , wie bekannt , eine Wiedergabe

des Ephoros ist . — Eine Hauptquelle dagegen bildet noch Lysias ( or . XX .) , oder wer

sonst der Verfasser der Rede für Polystratos ist — aber nicht bloß in dieser Rede — ,

welcher für unsere Frage von hervorragender Bedeutung ist ; vgl . unten S . 26 f .

J) Vgl . Volquardsen , Vortrag in der 48 . Philologen - Versammlung in Hamburg 1905 ,

S . 126 : „ Weit klafft der Gegensatz der beiden Berichte , nicht die Schwierigkeit , sondern

die Unmöglichkeit eines Ausgleichs zwischen ihnen liegt klar zutage " ; desgleichen S . 127 :

„ Der Versuch einer Ausgleichung zwischen dem thukydideischen und dem aristotelischen

Bericht über die Einsetzung der Vierhundert ist als gescheitert zu betrachten ."
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dem großen Historiker und dem ihm keineswegs nachstehenden Empiriker zu
wählen , zeigte es sich indessen hei näherer Prüfung , daß jenen schroffen
Widerspruch , in welchem die beiden Berichte zueinander zu stehen scheinen ,
sowohl die Beschaffenheit der Vorlagen als im besonderen die Verschiedenheit
der Stellung begründe , mit welcher Thukydides und Aristoteles dem Stoffe
gegenüberstanden , dann konnte sich zugleich auch die Möglichkeit bieten , nach
Aufdeckung der Divergenzen im einzelnen und Peststellung der offenliegenden
Irrtümer zu einer auf gegenseitiger Richtigstellung und Ergänzung der beiden
Berichte beruhenden Gesamtauffassung jener Staatsumwälzung vorzudringen .

Diese Wege wurden alle gegangen . Ja , man begnügte sich nicht bloß
damit , dem einen Autor vor dem anderen einen prinzipiellen und wohlerwogenen
Vorrang zu geben , und zwar entschieden sich so für Aristoteles unter anderen
Ulrich von Wilamowitz - M oellendorff 1) und Ulrich Köhler 2) , für
Thukydides Eduard Meyer 3) und andere , oder beider Berichte einander
als in gleichem Maße bedürftig anzusehen , es fand sich ein vierter , und dies
beleuchtet am besten die Schwierigkeit der Frage , welcher über die bisher
betretenen Pfade hinausging und der Diskussion über dieses Problem ein ganz
neues Feld zeigte . Es ist Julius Beiocli 4) , welcher , an der Autorität des
Thukydides festhaltend , die Annahme vertritt , daß die von Aristoteles den
Vierhundert zugeschriebenen Verfassungsentwürfe — was somit den eigentlichen
Kern des Aristotelischen Berichtes berührt — nicht aus der Zeit der Ein¬
setzung der Vierhundert stammen , sondern in die Zeit nach deren Sturze zu
verlegen sind , als die gemäßigte oligarchische Verfassung eingerichtet wurde ,
die nach kurzem Bestände mit dem Beginne des Amtsjahres 410 / 9 durch die
absolute Demokratie wieder ersetzt wurde . Damit wäre also der Aristotelische
Gesamtbericht in seiner Geschlossenheit sogar zerstört und in zwei große
Trümmer gewaltsam auseinander geworfen .5)

*) Aristoteles und Athen I . 99 ff . und II . 113 ff , l 'erner in der Beilage 9 über die

Rede für Polystratos II . 356 ff .

2) Die athenische Oligarchie des Jahres 411 v . Chr . . Ber . Berl . Akad . 1895 ; Der tliuky -

dideisclie Bericht über die oligarchische Umwälzung in Athen im Jahre 411 , Ber . Berl .
Akad . 1900 .

3) Forschungen zur alten Geschichte II . 406 ff , ; Geschichte des Altertums IV . 585 ff.

4) Griechische Geschichte II . 71 , besonders Anm . 2 .

5) S . May , welcher zuletzt diese Frage behandelt hat in seiner Schrift : Die Oligarchie

der 400 im Jahre 411 , charakterisiert seinen Standpunkt in folgender Weise (S . 10 ) :

„ Wenn ich nun noch einmal diese so schwierige Frage aufzunehmen gewagt habe , so ist

dabei meine Absicht , zu beweisen , daß dem Bericht des Aristoteles über die Geschichte

der 400 auch so noch zu viel Wert beigelegt wird . Er entbehrt meines Erachtens nicht

nur jeder Urkundlichkeit , sondern ist sogar lediglich als eine historische Konstruktion des

4 . Jahrhunderts anzusehen . Die Erzählung des Thukydides dagegen hat einzig Anspruch

auf historische Geltung , und zwar nicht nur bedingt , sondern im vollsten Umfange ." —

Die grundlegenden Auffassungen eines Wilamowitz -Moellendorff , U . Köhler , Ed . Meyer

sehen wir also preisgegeben ; seine Arbeit ist als verfehlt zu bezeichnen . Eine

Vermittelung dagegen zwischen Thukydides und Aristoteles auf Grund der eben



Im Hinblick auf diese so weit auseinander gehenden Ansichten der Ge¬
lehrten über unseren Gegenstand scheint es geboten , bevor wir an die Unter¬
suchung näher herantreten , hinsichtlich ihrer Beschaffenheit die beiden Dar¬
stellungen ins Auge zu fassen , indem wir zur Orientierung unseren Blick auf
das Ganze werfen . Da treten namentlich zwei Momente hervor , welche vor
allem verdienen beachtet zu werden , nämlich die in der Sache wie in der
Form auffallende Verschiedenheit der beiden Berichte sowie die Besonderheit ,
welche den Aristotelischen Bericht vor dem Thukydid eischen auszeichnet , indem
bei Aristoteles die Grundlage , auf welcher dessen Darstellung ruht , klar erkenn¬
bar ist . Ziehen wir nun diese Momente zunächst in Erwägung , so ergeben
sich etwa die beiden der Orientierung dienenden Fragen : Wie stellt sich die
Verschiedenheit , welche in der Sache zwischen den beiden Berichten besteht ,
im allgemeinen dar und inwieweit differieren dieselben auch in formeller Be¬
ziehung ? Und wie verhält es sich mit der Glaubwürdigkeit der beiden Autoren
in Bezug auf die Qualität ihrer Vorlagen und Quellen und sonstige Umstände ?

Sachliche Verschiedenheit besteht sowohl in einzelnen Angaben als auch
in der gesamten Auffassung des Verfassungsumsturzes . Und jene Ab¬
weichungen in wichtigen Angaben , welche sich im Berichte des Thukydides
nicht bloß an der Hand der Urkunden unschwer nachweisen lassen , so daß die
sich ergebenden Divergenzen als augenscheinliche Irrtümer zu Tage treten ,
lassen auch die Ansicht , die einzelne aussprachen , Thukydides habe seine Dar¬
stellung in guter Kenntnis der Aktenstücke geschrieben ,1) nicht in allen Teilen
als begründet erscheinen .2) Zu dieser Verschiedenheit im einzelnen kommt
jener Gegensatz in der Auffassung der gesamten Bewegung . Thukydides ent¬
rollt das Bild einer förmlichen Revolution , Aristoteles dagegen , welcher sich
im wesentlichen mit der Wiedergabe von Aktenstücken begnügt , setzt eine mit
gesetzlichen Mitteln unternommene und nach einem festen Plane geordnete
Umwälzung voraus . Dazu gesellt sich die rein äußere , formelle Seite der Ver¬
schiedenheit in den beiden Berichten . Denn während Thukydides an mehreren
ziemlich breiten Stellen des achten Buches seines Geschichtswerkes über den
ganzen Verlauf der oligarchischen Bewegung verhältnismäßig ausführlich be¬
richtet , dagegen den Akt der eigentlichen Umwälzung zu einer gedrängten ,
knappen und nachweisbar ungenauen Darstellung im Kapitel 67 zusammen¬
zieht , läßt Aristoteles in den Kapiteln 29 — 33 seiner Schrift , wenn wir von
dem Eingange des Kapitels 29 und von den beiden letzten Kapiteln : c . 32

bezeichneten Anschauungen strebten an in jüngster Zeit Volquardsen a . 0 . und W . Judeich ,

Untersuchungen zur athenischen Verfassungsgeschichte , Rhein . Mus . 62 ( 1907 ) , S . 295 — 308 .

' ) So Ed . Meyer , Forschungen II . 435 und Volquardsen a . 0 . S . 123 . — Dagegen

0 . Köhler , Ber . Berl . Akad . 1900 , S . 816 , Anm . 1 : „ Daß Thukydides die Aktenstücke ,

auf welche er in dem Berichte über die Umwälzung in Athen Bezug nimmt , im Wort¬

laut gekannt habe , ist von Meyer . . ebensowenig bewiesen , wie daß die von Aristoteles

mitgeteilten Urkunden in wesentlichen Punkten unvollständig seien " ; desgleichen neuer¬

dings W . Judeich a . 0 . S . 306 .

Vgl . unten S . 7 , Anm . 4 und S . 9 , Anm . 2 .
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(mit Ausnahme seiner ersten Hälfte ) und c . 33 , abseilen , mit Übergebung des
übrigen gerade diesen Teil der eigentlichen Umwälzung , die entscheidenden
öffentlichen Verhandlungen , zu seinem uneingeschränkten Rechte kommen und
in seinem ganzen Werden , seiner sukzessiven Entwicklung an unseren Augen
voll und breit vorüberziehen . Um das Gesagte zu präzisieren , so fehlt bei
Aristoteles von den drei Abschnitten , in welchen Thukydides im großen und
ganzen , wie angedeutet wurde , über die Revolution mit Unterbrechungen be¬
richtet , die Vorgeschichte der Umwälzung vollständig ( bei Thukydides VIII .
47 — 65 ) 1) , Aristoteles beschränkt sich vielmehr darauf , in der kurzen Einleitung
zu seinen Darlegungen als Ursachen des Verfassungsumsturzes die Schwäche
des Staates nach der Katastrophe in Sizilien und die von den Oligarchen
eröffnete Aussicht auf ein Bündnis mit dem Perserkönige und auf persische
Unterstützungen anzuführen ( c . 29 , 1 , was , wenn es auch vielleicht von
Thukydides VIII . 53 nicht gerade abgeleitet ist , so doch mit demselben nicht
im Widerspruche steht ) ; mit dem zweiten Abschnitte erst des Thukydideischen
Berichtes ( c . 65 — 71 ) , welcher seinem Inhalte nach bis zur Übernahme der
Gewalt durch die Vierhundert und deren erstem vergeblichen Versuche , durch
Unterhandlungen den Krieg mit Sparta beizulegen , reicht , setzt die Darstellung
des Aristoteles voll ein , um sich von nun an parallel mit dem Thukydideischen
Berichte zu bewegen . Seine ausführliche Vollständigkeit steht hier namentlich
dem Kapitel 67 des achten Buches , welches den Vorgang bei der Errichtung
der Oligarchie behandelt und als dessen Parallelbericht jener so recht eigentlich
auftritt , erdrückend gegenüber . Im letzten Teile dagegen — der dritte Ab¬
schnitt des Thukydideischen Berichtes ( c . 72 — 99 ) schließt mit der Einrichtung
der gemäßigten Verfassung nach dem Sturze der Vierhundert — ist die Dar¬
stellung des Aristoteles wieder gänzlich zusammengeschrumpft .

Damit wird zugleich die natürliche Umgrenzung unserer Untersuchung
gegeben sein .

Wenden wir uns nun der zweiten Erwägung zu , der Frage nach der
Qualität der Quellen , die den Berichten zu Grunde liegen , und besonderen
Umständen , welche ins Gewicht fallen können , so hat , was den ersten Punkt
anbelangt , unbestreitbar Aristoteles den Vorzug . Aristoteles liefert Aktenstücke ;
die Nachrichten dagegen , auf welchen Thukydides seine Darstellung aufbaut ,
entziehen sich einer Kontrolle an und für sich völlig . Überhaupt gibt Thuky¬
dides gewöhnlich nicht an , wer seine Gewährsmänner sind und ob in den Be¬
richten , die ihm zugingen , Widersprüche waren und welche . Demgemäß ist es
auch wenig gelungen , für sein Geschichtswerk die Quellen zu ermitteln , um
seiner Erzählung klar auf den Grund zu sehen . Auch der Umstand , daß
Thukydides über zeitgenössische Ereignisse berichtet , während Aristoteles den

*) Die Vorgeschichte erzählt im wesentlichen , wie auf das Betreiben des Alkibiades

auf der Flotte bei Samos eine oligarchisclie Verschwörung zustande kam und wie anderer¬

seits zu Athen der von den oligarcliischen Geheimverbäuden geübte Terrorismus ihren

Gesinnungsgenossen in Samos vorarbeitete .
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Geschehnissen zeitlich um so viel ferner stand , kann für den Thukydidoi ,sehen
Bericht kaum in Anschlag kommen . Zwar lassen sich die Ereignisse an ihrer
Quelle und in dem Momente , da sie in Erscheinung treten , mit aller Genauigkeit
verzeichnen , während ein "Überblick über die Vorgänge , namentlich in bewegten
Zeiten , erst allmählich gewonnen wird , aber wir wissen ja , dem Thukydides
war jene Möglichkeit , die Ereignisse an Ort und Stelle zu verfolgen , nicht ge¬
geben , vielmehr wurde er in seiner Verbannung nur von den letzten Wellen¬
kreisen jener Bewegung berührt . Wir könnten annehmen , daß Thukydides seine
Informationen für die Darstellung der Revolution von vertriebenen Oligarclien
bezog . Merkwürdig indessen würde es immer bleiben , daß der Thukydideische
Bericht in mehreren Punkten so auffallende Irrtümer enthält . Im Grunde
aber ist diese Frage , welcher Art sein oder seine Berichterstatter waren , von
geringem Belange und sie entscheiden zu wollen , wäre vergebliches Bemühen .
Augenscheinlich aber ist — und dieser Umstand muß an sich genügen — ,
daß die Nachrichten , die von der Umwälzung auf welchem Wege immer in
die Ferne zu dem Verbannten drangen , vereinzelt , einseitig und dürftig waren ;
sie werden eben mit den hereinbrechenden Ereignissen gleichen Schritt un¬
möglich haben halten können . Und ebenso offenbar ist ferner , daß der Bericht
des Thukydides die betonte ^vvsoig , mit welcher der Umsturz ins AVerk gesetzt
wurde 1) , nur dürftig erkennen läßt , hingegen Aristoteles , welcher die leitenden
Oligarchen in gleicher Weise und mit dem gleichen Ausdrucke charakterisiert 2) ,
diese Charakterisierung in ausführlicher Darlegung in vollem Umfange zur
Geltung bringt . Die Nachrichten , welche Thukydides erhielt , waren aber nicht
bloß dürftig , sie waren auch vielfach unzuverlässig und ungenau . Dies besagen
schon seine eigenen Worte , welche an der Spitze seines Werkes stehen 3) und
die für seine Forschung allgemein zu gelten haben , in denen die Schwierig¬
keiten hervorgehoben werden , die sich dem Historiker bei der Ermittelung des
Tatsächlichen entgegenstellten . Die Stelle , die ich in ihrem bezeichnenden
Teile anführe und in der trefflichen Ubersetzung Wachsmuths 4) geben will ,
lautet : „ . . . ich habe . . gegeben , was ich selbst miterlebte oder von Andern
mit größtmöglicher Gewissenhaftigkeit erfahren konnte . Die Wahrheit heraus¬
zufinden machte aber Mühe , weil die Zeugen für die einzelnen Geschehnisse in
ihren Aussagen nicht zusammen stimmten , sondern auf beiden Seiten Partei¬
lichkeit oder Gedächtnisschwäche störend einwirkte " 5) . Wo nuu aber das dem
Historiker zu Gebote stehende Material nicht ausreicht und sichere
Kunde fehlt , da muß notwendig die Kombination einsetzen , ein Notbehelf ,

' ) Tkuc . VIII . 68 , 4 .

*) ' A8 -. icoL - 32 , 2 .

3) Thuc . I . 22 .

4) Einleitung in das Studium der alten Geschichte , S . 518 .

Vgl . im übrigen auch Thuc . VIII . 74 , 3 . . . . . sie ! " 6 (UtCov irczv- cz Ssi -

vujaa ^ £'/. xwv ' AflijvAv . . . xai aAXa izoXKa sx '.7.<zra <Jieuoö [i.evos . . Denn was hier in einem

besonderen Falle gilt , kann ähnlich auch für die Berichterstatter des Thukydides selbst
zutreffen .
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welcher in der Folge durch das mit der Zeit sich ergebende bessere Wissen
zu ersetzen ist . Demnach wird man sich zu hüten haben , den Bericht selbst
eines Thukydides in allen seinen Teilen für historische Wahrheit zu nehmen
und von vornherein zu glauben , ihm gegenüber der Kritik ganz entsagen zu
sollen . Dazu kommt ein weiteres Moment , welches an das soeben Gesagte
unmittelbar sich anschließt und dessen Bedeutung für unseren Gegenstand
außer Zweifel ist : Thukydides hat sein Geschichtswerk nicht bloß unvollendet
hinterlassen , so daß die Erzählung eben im Jahre 411 plötzlich abbricht , es
ermangelt überdies in seinen letzten Teilen — was von dem achten Buche
ganz besonders gilt — der Schlußredaldion 1) . Zur abschließenden Bedaktion
ist Thukydides nicht gekommen , der Inhalt von Urkunden , dasjenige , was in
ihnen ausgesprochen ist oder leicht aus ihnen erschlossen werden kann , mögen
ihm dieselben auch später noch zugekommen sein , wird somit vielfach nicht
verwertet worden und die dadurch erforderlichen Änderungen werden unter¬
blieben sein . Wenn dem nun so ist und wenn dagegen Aristoteles im wesent¬
lichen eine Beproduktion der Aktenstücke gibt , was wird er da anderes geben
als gerade das , auf Grund dessen Thukydides seinen Bericht zweifellos revidiert
hätte , wenn er eben zu einer abschließenden Bedaktion gekommen wäre ? —

Nach diesen Bemerkungen trete ich an die Untersuchung selbst heran ,
indem ich es unternehmen will , die Berichte beider , des Thukydides und des
Aristoteles , aufs neue miteinander zu vergleichen und auf ihre Glaubwürdigkeit
im besonderen zu prüfen . Zu diesem Zwecke erscheint es angemessen , damit
es sich nämlich schon dem Auge darstellt , was Aristoteles dem Thulcjrdides
entlehnt hat oder in Übereinstimmung mit demselben berichtet , inwieweit er
ihn ergänzt und worin er von ihm abweicht , die beiden Darstellungen selbst
mit einigen zulässigen Kürzungen in übersichtlicher Gegenüberstellung in ihrem
Wortlaute zu bieten .

3Ad -. nok . Thuc .
29 , 1 . . . insi de . . . iayvoöreoa zä [ zu vgl . YIII . 18 . 37 . 58 , enthaltend

twv ylc /.-/ .£ () cuuovl (i )v syevsto öia . xrjv die betreffenden drei Yertragsinstru -
■jroug ßaailiu avufiayjav , jjvayxäod -rjoav mente .]
vdrljoavisq ii ] v (hjUoy.Qarlav wcaattjoai ,
T 'i 'v Im , '/;wv zsroayMmojv Ttofarelccv ,

slrtövmg tdv uh > nod rov ip ^ cpiouarog

Xöyov MrjloßLov , ri ] v de yvoju ^ v ygcc -

ipavtog ITudodoioov . . .

' ) Vgl . L . Holzapfel , Doppelte Relationen im VIII . Buche dea Thukydides . Hermes

28 ( 1893 ) , S . 435 : „ Daß das 8 . Buch des Thukydides sowohl in formeller wie in sach¬

licher Hinsicht hinter jJen : übrigen Büchern bei weitem zurücksteht , kann nach der sorg¬

fältigen Untersuchung von Mewes . . . trotz des von Stahl . , erhobenen "Widerspruchs
als erwiesen betrachtet werden . . . . Es läßt sich . . nachweisen , daß das 8 . Buch nicht

bloß einer Überarbeitung , sondern vielmehr einer durchgreifenden Umarbeitung bedurft hätte . "
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LiaXioca de avf .i.n :ei adivron ' zü >v nollCov

diä zb vofiiQstv ßaaiXea f.iäXXov eavzolg

av înoXsj.irjOSLv , iäv Öl öXiyaivnoirjam 'Tai
zip ' st oXuzelav . 1)

2 . rp> de zb ijjrfpiaua zov llv & oddjoov
TOLÖrÖE "

zov dfjpiov slsc & dL f.iezä za >v jtQovjtaq -

yövTXitv dexa jrooßovXiov HXXovg tv /. om

ix c Cdv v7tsq zexzaqay .ovca ext ] yeyovözutv ,

oinvsg OLWoavceg tj f.irjv ovyyqcixpeiv S

av ijywvzai ßelziaxa eivai zfj rröXei ,,

avyyqäipovoL tteqi rrjg ciozrßlag ' 3 . i ^ slva t

de y.al zlov l 'iXXow rät ßovXouevo ) yqa -

ipei v , <y it ; anctvxcjv cucHovrai . zb iunm .ov .

KXsLToeptdv de . . .

4 . ol cf alqe & evreg ttomxov uev tyompctr
eTCavayxsg eivai zovg irqvxäveig arravza

zä XeyöiJLEva neql zrjg (Uirirjolag ini -

tprjcpl 'CsLv , eneiza zeig zwv Ttaqavöfiwv

yoacpug xal zag elaayysXlag y.al zag

TrqooxXijaeig (hellov , tliriog av ol i & e -

Xovxeg '̂ ddrp 'aloiv ovußovXevoxu neol

xüiv Trqov .EiuevioV

VIII . 53 , 1 . Ol de f.ieiä zov JleiaccvdQOV

nqeaßsLg . . . caprxöf .ievoi ig zag \ Adr r

vag , Xöyovg inoiovvzo iv zü dipioj

xe palatovvzeg ex . nvXXwv , /.laXioxa de

wg e ^ eit ] avzolg . . . f.n ) zov avzöv zoörrov

di ][xoxqazovpievoig ßamXea . . ^ vliimc / ov

eyeiv . . .

und ebenda 2 . . . acpioi . . ovxexi ov -
ziov seil , yjnjuccaov ) , sl ui ) zig Tteiaei

ßaffiXsa i.iexaoxrp >ai jraoä aepäg .

VIII . 67 , 1 . . . ol tteoi töv rieioavdoov . . .

zov dfftiov ^ vXXe ^ avzeg e 'nrov yvdjj .ujv

de /.a civdqag eXeod -ai £uyyqacpeag avxo -

v.qazoqag 1) ,

zovxovg de £vyyqaxpavzag yvwiirjv iaevey -

v.elv ig zov diftiov ig fyieQctv qvjxijv y.a &

o zi Hqiaca ij TTöXig oixrjoezcci .

2 . eneiza eneidij 1) fjiiiqa ecprjxs , £,vve -

yXrjoav zip 1 e / .y.Xrjaiav ig zov KoXiovöv

( eozl ds leqöv IIooeLdatvog e ^ u > 7röXea >g
a7Te %ov ocadiovg imc Xi oza dexa ) ,

xal iafjvsyxav ol £vyyqacprjg l 'OJ .o /iev

ovdev , avzd de zovzo , i ^ elvai , fxev

va 'ia )v avazei elirelv ^) yvd >i.ii ] v rjv itv

zig ßovhjzai } )

' ) Für den Gedanken vergleiche man Psendo -Xenoph . ' Afr . tv >\ . 2 , 17 : ' E j . oa

ou (i |iajrio ; xal xoü ; opxou ; - ai ; akv oh : (apyou \t.vm '.z TtokS3 '.v dvcqxrj siiTrEooüv yjv o; |r /j i |Juiv (oai

Tal ? auvS -rjxait ; , ü -f ' oxou äotxei avouenat Ĉ ' e Stelle ist verderbt ) a ~ o xöiv o)J (rov, a aife &svto .

axra o ' av 6 otjiujc 3uv8 -rj- a '., s ^ ea - '.v aüxuT svl avatifl -äv- t rfjv ahlav —t;"> Xrfovxi xal ~(p ranjirjtpi -

oav - '. äpvstafrai —oTq a XXo:q, o- t oü izapfjv ouos dpiax si ol p ~d aojxe !\i £W .
2) Vgl . unten S . 15 1'.

3) corr . Sauppe .

4) Zu bemerken ist , daß der herrschende Ausdruck in den Urkunden nicht ßouXsafra '.,

sondern eS-sXsiv ist ; man vergleiche die Anmerkung von Blass in seiner Ausgabe der

' AB-, TioX. zu c . 29 , 4 (o- co; äv ot sMkovzei ' A &r;vaüi )v . . . ) : Notetur usus verbi ifisXsiv pro

ßouXea &ai , qui per haec decreta ( etiam c . 30 ) obtinet , ad imitationem veteris linguae ,
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käv de xig tovtcov yaotv i)

rtQOGnakrrtai ?>] eiaayrj elg diy .aax )]Qior ,

evdei ^ tv aixov eivctL v.ai ancrfioytjv rrgdg

xovg arocmjyoug , xovg de (Jtoazrffovg

TrccQadoCvciL zolg svdexa Savc 'mo tr ^ uüaai .

5 . fxexä de xxvxa zi ) v rrohrelav diexa ^ av

zövde < zdv > loö 'jtov xct flev yqrj (iaxa

zä fTQoaiovta f.vrj il -etvcii ü '/ loae §ana -

vrjoai Vj etg xov nöleuov ,

zag <) ' aoyug dcfiia & ovg liq -yeiv anctaag ,

i 'ojg av 6 nöhiuog fn jtXfjv xwv evvea

äoyövnov neu rojv rrQvxaveiov , oi av

üioiv xovxovg de cpegeiv xqelg dßolovg

tv .dozov xrjg ■fjf.iegag .

rfjv S " d 'khjv nokixe 'iav emxqexpai

it & aav ' / l \ hr }v <xiu >v tolg dvvaxcoxaxoig

v.al zolg ocouaoiv vxd zolg yoijuamv

hrjmvoyelv , uij slaxxov rrevzav .i ff -yillcop ) ,

ecog av 6 TtöXe \iog fj . y. volovg d ' e 'tvai

xovxovg -/ .cd ovv & rjy .ag Gvv 'd & mdca ?rqög

oi 'g av idelojoiv . ekead -ai d ' ex , xijg

cpvXfjg bidoxi ]g dexa avÖQag vtceq zezza -

Qctxovza ext ] yeyovöxag , o 'ixiveg v.aza -

Xe ^ ovoc xovg nevxay .iayßlovg öuöaavceg

■/ .ad ' leoßv xeXeicov .

30 , 1 . ol fiev oiv aiotdsvxeg xavxa

ovveyqaipav . ■x.vqco & evxcüv de xovxiov ,

eTkovzo ocpwv avxojv ol mvxav . iayikioi

xovg ävayQcnpovxag xrjv rcoXixeiav exaxdv

llvdoag . ol d ' a 'ioe & lvxeg dvtyqaipav

de xig xbv elnövxa \) yoärjjrjxai

jraqaröfiuiv fj dX 'koj iw zqönto ßXdifjrj ,

/.leydXag tj ^ i 'iag ifie & eoav .

ivxav 'ta dij Xa /.i7TQti )g iXeyexo 1) ijdt ]

Ißijre aoy >) v ÜQysiv urfieuiav en £x

xov aixov xöfffiov 2) ]

firrte f.uoSocpoqelv .

qua vel Solo ( c . 35 , 2 [ tp av £9iX ][)] ; Deraosth . 46 , 14 ) vel Clisthenes usus erat . Somit ist
der Gebrauch des bezeichneten Wortes an unserer Stelle zum mindesten nicht geeignet ,

die Annahme Ed . Meyers und anderer , dem Thukydides wären die Urkunden vorgelegen ,

zu stützen . Überhaupt aber zeigt sich in dem Ausdrucke des Thukydideischen Berichtes

auch nicht die leiseste Spur eines sprachlichen Niederschlages , der vorhanden sein miißtei
welche auf die Kenntnis der Urkunden in deren Wortlaute deuten könnte .

' ) seil , uirä toü Ile '.sczvopou ; vgl . VIII . 68 , 1 .

2) Diese Bestimmung nach Thukydides ist verfrüht (vgl . unten S . 20 ) , will man

nicht annehmen , daß sie lediglich Kombination sei ( vgl . S . 18 ) .

s) In dieser Angabe unterscheidet sich die Aristotelische Darstellung von derjenigen

des Thukydides insofern , als bei Aristoteles mit 5000 die Zahl der vollberechtigten Bürger

nach unten begrenzt wird , während bei Thukydides das Gegenteil der P' all ist ; man vgl .

Thuc . VIII . 65 , 3 . . . oü - e pfrejeesov t & v zpcrfnaTOJV itXefooiv TuevtaziT / iXiotq . Mit dem

Aristotelischen Berichte aber stimmt überein , daß Polystratos als v.axaX oyeut ; 9000 Bürger

verzeichnet ; vgl . Lys . XX . 13 .
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xai igrjveyxav rade [ Verfassungsentwurf
für die Zukunft ] .
2 . ßovXsveiv ^ sv . . .
Tovtiov () ' slvai rovg OTQcaijyovg xai
rovg ivvea Uoyovrag -/ .cd rov Isnouvfjuovct
xai rovg Ta ^iÜQ '/ ovg xai Imrdoynvg . .
xai Uoyovrag eig ra (pqovoia , -/ .cd
raiMag v.rX . . .
3 . ßovXäg de noirpai rhraqag ex zfjg
i 'fkizictg vfjg eiotjiev ^ g . . . /.cd tovtiov
%ö Xayöv uloog ßovXeveiv . . .

4 . . . . irretoy .cdeiv exaarov l -rsitjyJjyrov ,
dv Bv id -fJ .rj . . .
5 . . . Tag de / siQOTOviag v.oiveiv nevre

to hg Xayövrag ix rrjg ßovfojg . . .
31 , 1 . TCtvTTjV usv ovv eig rov /j,eXXovra
yoövov äveyqaipav rrjv jtoXirelav , iv de

to ) iruqovtl yxaqm ttjv de '
ßovXsvsiv fiev Terqaxoaiovg xara tcc
näroia , rErraqcry .ovra « 0 ey.ctm:r>g Tijg
cpvlrjg , ex nqoxqiTwv ovg av elwvrai

ol cpvXixui rCov vneq TQiccxovTct ert ]
yeyovörwv .
rovwvg de Tag te aqyug xaraorfjoaL
y.cd . . . jtq &rreiv fj av ■fjywvcaL nva -
(peqeiv . Tolg de vöfioig . . .
32 , 1 . ol uiv ovv exardv oi v : ro t <7>v

fteviayioyi /diüv alqe9 -evreg tccvt ^ v äve -

VIII . 67 , 3 . . . . f irjre äqyijv lloyetv

urfini -iiav eil ex rov ctvtov x6o /.iov . . .

VIII . 86 , 3 . . . . twv . . iTevraxiayiXlwv

otl jtavreg ev r (o ueoel [j .e & e ^ ovmv
( seil , twv 7j 'qayj.läta ) r ) [ )
ungenauer VIII . 93 , 2 . . . Xeyovre g
rovg i:e itsvta / i tjyj Xi ovg änocpavelv , xai
ex tovtiov ev ueqei fj av Tolg jrevra -
yiayL /. ioig doxfj rovg tet qaxoaiovg £oe -
ad -ai . 2)
VIII . 67 , 3 . nqoedqovg te eXeoSai nevre
ardoag , rovrovg de eXäo & ai exardv
livdqag , xai tCov exardv exaarov nqog
eavröv rosig ? )

VIII . 67 , 3 . . . . TTQoedQOvg te eXeo & ai
iiEvTE ilvdqag , rovrovg de e / J : (j9 « l exa¬

rdv l'.röqag , xai twv exarov txaarov
jtQÖg eavröv rosig .

VIII . 67 , 3 . E/. dövrag de avrovg lEroa -
xoolovg rivrag ig rö ßovXevirjQiov iwyeiv

Btttj liv cxQLffia yiyvwoyjüaiv avroy .oa -
rooag . . .

' ) Diese Stelle gedenke ich des näheren bei Gelegenheit zu besprechen .

' ) Vgl . G . Friedrich , Zur griechischen Geschichte 411 — 404 , Jahrb . f . Philol . 150

( 1896 ) , S . 737 , Anm . 10 . — Ed . Meyer , Forschungen II . 435 , will aus den angeführten

Stellen ersehen , daß Thukydides die Aktenstücke sehr wohl gekannt habe , eine Annahme ,
die sich indessen schon durch die Beschaffenheit dieser Reminiszenzen von selbst wider¬

legt ; mehr darüber an anderer Stelle .

3) So erkennt U . Köhler , Ber . Berl . Akad . 1895 , S . 465 „ in dem von Thukydides

Berichteten Reminiszenzen aus dem definitiven Verfassungsentwurf , in welchem die Wohl

von 5 Vorsitzenden in den Versammlungen der jeweilig funktionierenden Ratskörperschaft

und eine eventuelle Ergänzung der letzteren durch Cooptation angeordnet ist " . — Doch

vgl . auch unten S . 28 ff .
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yquipctv TijV nohzEUtv . e /iixvQio & ivzcov

de rovnov vtto zov rtkrjd -ovg emipi ]cpi -

oavzag 3Aqiotoh &xov t) llep ßov 'Lij 1)

bei Ka / liov ttoIv diaßovXevoai z. ccze -

utjVÖg Qaoyrp .iüpog zezqctdi erri

dexa , 01 de zezQaxöffLOi slarjEffciv h ' ärrj

cp 'Uvovrog Qaqyrjknovog " k'dei de . . .
slaisvai . . .

2 . i] i.lep ovv dh '/ aoyja zovzov y.aziori ]

%öv TQÖ7T0V , int KaXXiov i.lep lioyovtog ,

ETECiiv (V vcszeoop zfjg rcov zvqüvpcop

iußolfjs [ lühaza exazöv ,

alzicov uü /uaici ysroi .iEV (i) v

ÜEiacivÖQOv

■/. cd

:'Avncpm ' Tog

xal Qrjqafievovg ,

ävÖQMV y.cd yeyev )jf .i£ )>Mr sc ,

y.al ffuveffsi z.aL yvcb îrj doMVPT (ov dia -

CpEQSlV .
3 . yevoj.iev >]g de ravvijg zfjg rcohislag

ol llep nEPza / iayiXioi löyco imIvov i) qe ~

frijOav ,

ol de zEzqcc / omoi . . . eicel & örzeg elg

TO ßovlEVTTjOlOV

fjo / ov zfjg Ttölewg ,

zo . i 7tndg ylaz .eöaiuov ! ovg noEaßevaa -

fxsvoi 1) ■/ .aze 'lvovzo zöv hoLeuov , lep olg

E'/ .äzEooi , zvyyavovm v eyovzeg .

vni . 68 , 4 . . . In ezei exctzoozcjj [.icc -

hara erreidij ol zvqavvoLz .azeXvdrfiav . . .
VIII , 68 , 1 . Hv de o uep zrjv yvdtfMt]v

zavzpjv Evn (i) P JleiaavdQog , '/ cd zu 'LLci

iz . zov TTQoepavovg nooS viwzaza j-vyxaza -

Haag zov ä -fj/wv 6 uepzoi . näv zö

7iQc <ytia gvv & elg ozo > zockno y.azEcjztj ig

zgvzo '/ .cd iz . nkeiovov Emj -iEhj & eig

'ALvticpwv fy , ärijo 'Adrpa 'nav zu >v / .ad -'

eavzdv aqezfj ze ovdevdg dsvieoog . . . )

y.cd Q ^ oa /J-evr ^g . . . ev zoTg ^ vy / .ctza -

Lvovcjl zov dfjjxov TTQiürog i) v , ävljo

oVce elnelv ovze yv & vcci ädvvazog . . .

VIII . 89 , 2 . . . zov g icEvTUY.iayt 'ljovg eqycj)

*/ .ai uij Cjpöucczl yorjPCH äitodei / vvvai . . .
VIII . 70 , 1 . ol zezqcc/.ÖGLOL EijeldoviEg

ig zö ßovlsuzijQiop
zöze fiev TTQVzaveig ze acpcbv avzujv

ä7tex .lrjQCdffav , ucd tiaa rcqög zovg d -eovg ,

Evyalg y.cd d -volaig ■/ .ad -LOicaievoi , ig

zi ] v äoyi 'jv iyorjaavzo , Vazenov de . . .

zä ze UXka Eveu ov v.azd zqaxag zi ) v nöXiv . . .
VIII . 71 , 3 . . . Tcaocc ze zöv 1Ayip i -

rrQEoßevovzo . . . iz7te (i7tovoi "/ .cd ig zrjv

y / cczedc 'JiJ -Ova -rreol ^ v ^ ßaoecog noiaßeig ,

ßovlö ^ evoi dLaXXayfjvai .

' ) Pliryniclios , welcliei - bei Thukydides nun mit Hervorhebung genannt wird , er¬

scheint bei Aristoteles dagegen auffallenderweise übergangen .

2) Im übrigen ist der Aristotelische Bericht über die Friedensverhandlungen ungenau ;
man kann hienacli weder die erste noch die zweite Gesandtschaft mit Bestimmtheit er¬

kennen . Die erste Gesandtschaft hat ihren Bestimmungsort nicht erreicht (Thuc . VIII .
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oi % vrtaxovövTojv d ' iuelvcov . . . oUuog

änsonjoav .

33 , 1 . !>t ' jvag uiv ovv lawg TswaQCtg

öitumvsv r) r .G)v TET (>ccx.oo [ (t) v TTohreia ,

y.al ijQ & v eg at ' rwv Mvijolloyog öi ^ rjvov

ha & so7röu7rov lioyovroc , dg Tovg

emloinovg dexa (irjvag . 1)

f] tt )] 3evtsg de rfj ueoi ' E qstqiuv vctv -

f.iccyja y.cd , trjg Etßoiag änooiaor .g dir ] g

rt 'UjV ^Qoeov , 2)

yalsTt & g evey / .önsg hü zfj auutpoQÜ
h &faot <x t Cov 7TQoyeyev )j (.ievwv

VIII . 91 , 1 . . . ol ex Trjg ytaxedai uovog

TTomßeig ovdev jrqa ^ avieg <xve %a >(>r]oav . , .

( nleiu ) yaq ix zrjg Evßolag Vj Trjg

'Avnxrjg hvyxavov wcpelovuivoi ) ,

■/ .caelvaar tovg reroa / .omovg

xai tu TtQ (xy luat (x naaedwxav iolg

jievzayuaxMoig

tolg ix rwv oirluv ,

ip )]cpiaa [xevoL arße ^ iar « Qyjp > e 'ivai /u -

ad -ocpöqov .

2 . ahtMcacoi d ' iyivovTO Trjg v.axa -

IxaeuK IdQiovoKQaTrjg y.cd Qijouaiv ^ g ,

od ff uvooeO '/Muevoi , tolg v -ico twv xetou -

y.orfioiv yryvoju ,evoig ' üitavta yao dl

ahzGjv trcoaxTov ovdev eicavcapeqovteg
t otg 7i:evTo :/ .LGy_Lhiot ,g .

dov .ovcsi de '/ . cä .wg TtoliTevfrijvai y. caä
tovtovc Tovg •y. caoovg ,

YIII . 95 , 7 . y.al Voreoov od ixoLh ~) EV -

ßoiav anaoav änoimjcfavreg nh ) v 1Q qeov

( xavTrjv de avml Adr .rcüoi , eiyov ) . . .

YIII . 96 , 1 . Tolg <5' Âdrjvaioig wg
to . rceoi ti ] v Eil ßoiav yeyevrjjxeva , ex ^rlv ^ ig

fj,eyiavt ] drj i :üv jiolv mumm ] , oilze

yao r) ev Tfj 2r /.e )Jq ^ vj .i (p0QCt , yaineq

ueyahj töte döi 'aoa eivai , oiire üllo

ovdev mo otlzwg ecpößyoev ,

YIII . 96 , 2 . . . Eüßoiav änoholexecfav ,

££■ ») g tt I c U o }} ztjg ^ATuurjg wcpelovrTo . . .

VIII . 97 , 1 . ' Etti d ' ovv xolg rjyyel -

uevoig ol 'Ad -rpcnoi . . . Iwxkrfilav

^ vveleyov . . .

ev ff reo y. cd Tovg xexqaxoaiovg y.cci. a -

itavaavveg t otg itßvTaxia %ilioig eipypi -
cjcivto 7. « noayucaa iranadovvca ' eivai

d ' avTwv orcöaoi nat Utt I cc n :aor / ovi ; ac

y.al [iifj Oöi ' ft rßeva cpeQSiv i.Ujdeuiü

W / fj ■ ■ .

VIII . 97 , 2 . y. cd , ovy rf /unca di ) töv

■nctGnov yoovov eni y ' ij .iov 140 -ijVcaoL

(paivovTciL ed jioJ . iievciavxeg '

71 und 86 ) ," die zweite (YIII . 90 f .) hatte für Antiphon und Areheptolemos Verurteilung
wegen Landesverrates und Tod zur Folge . — v . Wilamowitz I . 101 ; U . Köhler , Ber .
Berl . Akad . 1895 , S . 463 , Anm . 1 .

' ) Der Atthis entnommen .
2) Über diesen last wörtlichen Anschluß des Aristoteles an seine Vorlage vgl .

v . Wilamowitz I . 99 . — Über die Seeschlacht selbst berichtet Thukydides ausführlich
unmittelbar vorher VIII . 95 , 1 — 6 .



— 12 —

noXefiov ts v.alh .(TLÜrog -ml i /. rwv uf. vu 'ui yäq xe ig Tovg öXiyovg Kai

o ; i )mv rfj g Ttolucelag oVorjg . ig tovg tc ollovg gvyy .oaoig iyeveco ,
■ml ix ttovrjqojv tGjv nnayiumov yevo -
fiEvaiv touro TtQiüvov civrjvsyxE rijv itöXiv .

Diese Gegenüberstellung der Berichte zeigt vor allem , wie die Darstellung des

Aristoteles einerseits ihren äußeren Rahmen von Thukydides entlehnt hat , wie der

letztere am Schlüsse sogar mehrfach , in einer überdies oberflächlichen und ungenauen

Weise ausgeschrieben ist , wobei jener herbe Ton , mit welchem das revolutionäre

Treiben der Oligarchen von dem Historiker durchwegs gezeichnet ist , zugleich

verwischt und mit der Gesamtstimmung der Aristotelischen kühlen , leidenschafts¬

losen Darstellung , welche in anscheinender Objektivität nur den verfassungs¬

mäßigen Gang jener Bewegung kennt , in Einklang gebracht wurde , und wie

andererseits dieselbe in ihrem Hauptteile eine Anzahl von Aktenstücken repro¬

duziert , die , wie aus der Nennung des Aristomachos , welcher die Vorschläge

über die beiden Verfassungen zur Abstimmung gebracht hat ,1) erhellt , den

Protokollen der Volksversammlungen entnommen sind ; indessen geschah dies

nicht unmittelbar aus den Archiven , sondern , was mehrfach angenommen wird 2)

und worauf die genauen chronologischen Angaben hindeuten , durch Vermittelung

der Atthidographen . Desgleichen fällt der weitere zwischen Thukydides und

Aristoteles bestehende große Unterschied ins Auge , indem in dem Berichte des

Thukydides die Vorgänge in spärlicher Zahl und summarisch gedrängt er¬

scheinen , der Umsturz demgemäß wie mit einem Schlage gewaltsam sich

vollzog , während nach dem urkundlichen Zeugnisse bei Aristoteles derselbe

Schritt für Schritt in gesetzmäßiger Ordnung vor sich ging .

Der Gang dieser stufenweisen Entwicklung aber nach Aristoteles ist

kurz folgender : Auf die befürwortende Rede des Melobios und den Antrag des

Pythodoros kommt es zum ersten Beschlüsse A , bestehend aus dem eigent¬

lichen zum Beschlüsse erhobenen Antrage des Pythodoros Aa , welcher dahin

geht , daß zu dem schon bestehenden Zehnerausschusse , dem Vorberatungs¬

kollegium der jtqößovkoi , weitere 20 Mitglieder gewählt werden sollen mit

der Bestimmung , Vorschläge jtsqi vfjg ffcovrßiag einzubringen , und einem

Zusatzantrage des Kleitophon A 6 , daß hiebei auch die alten Gesetze des

Kleisthenes in Erwägung genommen werden . Es folgen sodann die Anträge

dieser 30 avyyqacpEtg B , der erste Ba zur Geschäftsordnung , welcher dem

Zwecke dient , die Schranken , welche zum Schutze der Verfassung bestehen ,

zu beseitigen und so die Stellung des zweiten materiellen Bb zu ermöglichen .

Dieser Antrag bietet seinem Inhalte nach das Programm der Oligarchen und

läßt daher die neue oligarcbische Staatsordnung , welche für die Dauer des

Krieges bestehen solle , im Grundrisse erscheinen . Derselbe geht dahin , die

Staatsgelder ausschließlich für Kriegszwecke zu verwenden , den Beamtensold

*) ' A9-. ml . 32 , 1 .
a) Das Nähere bei G . Busolfc, Griechische Geschichte bis zur Schlacht bei Chaercmea .

Bd . II .1 (Die älteste attische Geschichte und die Perserkriege ) , S . 44 , Anm . 1 .
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mit gewissen Ausnahmen , solange der Krieg dauere , abzuschaffen , im besonderen
aber die zur Teilnahme an der Staatsverwaltung Berechtigten auf die persönlich
und nach ihrem Vermögen leistungsfähigsten Bürger , deren Zahl mindestens 1)
5000 betragen soll , zu beschränken ; zur Verzeichnung derselben sollen 100
Vertrauensmänner , welche gleichmäßig aus den 10 Phylen zu wählen sind ,
bestellt werden .

Diese beiden Stufen der Entwicklung liegen uns nun > dank den Akten¬
stücken bei Aristoteles , gleichsam in ursprünglicher Klarheit vor Augen . Dem¬
gegenüber muß sich dasjenige , was Thukydides berichtet , wie ein undeutliches
Bild aus trüber Ferne verhalten . Gleichwohl ist dessen Bericht immer noch
so , daß er , obgleich mehrfach entstellt , in den Hauptzügen mit der Aristo¬
telischen Darstellung unverkennbar sich deckt . Zugleich ist der Bericht des
Thukydides damit — also mit dem Kapitel 29 des Aristoteles — im wesent¬
lichen erschöpft . Die Verschiedenheiten im einzelnen werden weiter unten
darzulegen sein .

Nun liegen bei Aristoteles noch zwei Aktenstücke ( Ca und Cb ) vor , die
beiden Verfassungen enthaltend , den Verfassungsentwurf für die Zukunft und
die provisorische Verfassung für die unmittelbare Gegenwart . Diese beiden
Entwürfe stellen sich dar als die Elaborate eines Ausschusses von 100
Mitgliedern , welche , was am Kopfe dieses Aktenstückes C ausgesprochen gewesen
sein mag 2) , durch Wahl aus den durch den Antrag B bestimmten Fünftausend
hervorgegangen wären .3) Demnach müßte man sich ergänzen nach Aristoteles
nach der Wiedergabe eben dieses Antrages B , daß derselbe auch in seinem
letzten Teile , betreffend die xcaaloyfj der Fünftausend , nicht bloß zum Be¬
schlüsse erhoben , sondern , daß dieser Beschluß auch tatsächlich und recht¬
zeitig vollzogen worden sei , daß also die Fünftausend sich wirklich konstituiert
hätten und diese wiederum aus ihrer Mitte eine Körperschaft erwählten ,
welche nach Stärke und Qualität ganz jener glich , von der die Fünftausend
eben selbst erwählt worden waren . Dies ergäbe eine Umständlichkeit , welche
selbst in Zeiten der Buhe kaum erträglich wäre , mit der damaligen Lage der
Dinge aber unvereinbar ist . Freilich vermeidet es Aristoteles ganz und gar ,
dieselbe mit einem Worte auch nur zu streifen . Mithin läßt in zwei Punkten
auch die Aristotelische Darstellung , und zwar gerade in demjenigen Teile ,

' ) Vgl . oben S . 8 , Anm . 3 .
2) v . Wilamowitz a . 0 . I . 103 .

3) V gl . ' A9 -. icoX . 32 , 1 . o 'i . . sxatov o : utiö xtüv irevzaxiayjXliuv aips &ivtec . — Anderer¬
seits gibt auch v . Wilamowitz zu (a . 0 . I . 103 ) , daß die Genehmigung der beiden Ver¬
fassungsentwürfe als von dem gesamten Volke geschehen zu verstehen ist , da es heißt
32 , 1 smxupuifrsvTojv . . -toutoiv uirö xoü TcXyjftou; . Dazu kommt meines Erachtens , daß auch
die weitere Angabe siCL<l>7]cpi3avtoc ' Aptaxoixci / ou noch in zu inniger Wechselbeziehung zu
der von den 30 au -ffpaaeiz getroffenen Bestimmung ( 29 , 4 ) kitccva -(xe <; etvai tou ; itpUTave '.?
« iravra - ä rcspl zfjz aiuxrjplo t; zu stehen scheint , als daß man annehmen
könnte , die neue Ordnung der Dinge habe die alte Volksversammlung mittlerweile
schon berührt .
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welcher über den Thukydeischen Bericht hinausgeht , schwere Bedenken übrig :
fürs erste , wenn man annimmt , nach Aristoteles glauben zu sollen , die Ver¬
zeichnung der Fünftausend wäre unvervveilt und dem Buchstaben genau ent¬
sprechend vollzogen worden ; und fürs zweite , wenn man ebenso sich für ver¬
bunden erachtet , den einen Hunderterausschuß mit der Bestimmung des
v.axaMymv von dem anderen Hunderterausschusse mit der Bestimmung des
üvayqäcpeiv durchaus , nicht bloß nach der Verschiedenheit dieser ihrer Instruk¬
tionen , welche ja gerade nach Aristoteles auf das bequemste sukzessive sich
hätten ablösen können , zu scheiden . Zudem erscheint die Tatsache einer —
nicht bloß formellen , auf dem Papiere gebliebenen — Nominierung der Fünftausend
nirgends verbürgt , vielmehr durch das Vorgehen eines Polystratos und dessen
scheinbar volksfreundliche Übertreibung , welcher nicht 5000 , sondern 9000 ver¬
zeichnet haben will ( Lys . XX . 13 Trüg d ' tiv tig ysvouto <h juorr /.<oi£qog , 7r) ftirug
ifi & v yji](pi <jaf .i£va>v ir &vxav. io 'yßloig jtaqaöodvai %ä jrQäyfiata wxvaXoysiig iov
ivmua / diovg xacelegev . . .) schlechterdings vereitelt . Wer hätte denn dieses
zu weitgehende Verzeichnis , das mit den Absichten der Oligarchen in schroff¬
stem Widerspruche stand , akzeptiert und eine restringierende Revision dieser
Liste läßt jene Bede völlig dahingestellt . Und welche bedeutende Bolle
gerade der Umstand zu spielen berufen ist , daß man die Namen der Fünf¬
tausend gar nicht aufzeigte und diese in Wirklichkeit völlig kaltstellte , kann
leicht ersehen werden , wobei wir überdies einen Vorgang haben , welcher sein
Gegenstück in der folgenden Zeit der dreißig Tyrannen findet . Gerade deren
völlig analoges Verhalten dem Drängen des nämlichen Theramenes gegenüber ,
welcher hier wie dort als Verfechter der ehrlichen , gemäßigteren Oligarchie
auftritt , den tüchtigsten Bürgern Anteil an der Leitung des Staates zu ge¬
währen 1) , ist geeignet , das Dunkel , in welchem wir mit dieser Frage stehen ,
einigermaßen aufzuhellen , und muß demnach zur Vergleichung herangezogen
werden . Auch hier wird nämlich eine Auswahl vollzogen 2) , aber sie stellt sich
als Scheinwahl heraus 3) , ein Verfahren , welches schon an und für sich auch
bei den Vierhundert vorausgesetzt werden könnte , wozu der besondere Umstand
kommt , der entscheidend ins Gewicht fallen muß , daß wir hier wie dort im
Grunde die nämlichen Männer haben 4) . Bestätigung aber findet diese Annahme
durch das Zeugnis des Thukydides , welches in diesem Punkte unanfechtbar
ist , VIH . 93 , 2 . . . Xsyovteg tovg rs itsvTaY.La%il 'iovg ärrocpaveiv . . . Demnach

s) 'A8-. tzo\ . 33 , 2 . . . v.ol 07jp « |jiv7)c; oi auvap£3xd |j.£Vot tot ; . . . '(T(vo |jivoL ? . . . oüoav
ETOvctfpspovcsi ; toiq rtevtaxtayiWoic , ganz analog 36 , 1 0rjpc.|jiv7]<; dfONay.zöiv sxi tot ; yrfvoijivo '.c; . . .
7rapf,vei . . jjie-caooüvGCt . . xä>v ipcqij.omov - otc ße>.-u3 - oi <; . Xenoph . Hell . II . 3 , 17 ff. — Zu
dem Urteile gegen Theramenes , wie es neuerdings ausgesprochen wurde von S . May a . 0 .
S . 35 , Anm . 1 , kann ich mich nicht bekennen .

2) ' A9-. Kok . 36 , 1 ~/.aza\ i~(Oü3y xöüv jcgXitäv - p '.ayj.)aVju; .
3) 'Afk tzo\ . 36 , 2 . . . tov 03 '/.azako 'jov tcöv xpiaytXüov icoX 'uv u.iv ypovov üitspeßA ^ ovto

v.o.I irap czutoT; ItpuXaTtov xoüc ifviosuivouc; . . .
4) Lys . XIII . 74 xötepov o3v Soxoüaiv üjuv oi Tpiaxqvtcc xcu 7j ßouXyj -q tote ßoulsuooia ,

oi auxo 'i rpay äizav xs ; xüiv Tsxpaxosuov xfiv <ßU7Öv- <ov . . .
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ist klar , daß eine Konstituierung der auf den Listen Stehenden , die niemand

kannte , von vornherein außer dem Bereiche der Möglichkeit lag . Und wenn

daher der Darstellung des Aristoteles ein Irrtum zugrunde liegt , so bestünde

derselbe in dessen Glauben an die Loyalität der Revolutionäre , welche er bei

der Rekonstruktion seines Bildes vom Verfassungsumsturze zur bedingungslosen

Voraussetzung macht , und würde demzufolge darauf beruhen , daß Aristoteles

in dem aufgezeigten Aktenmateriale die Glieder einer an diese Beschlüsse sich

bindenden und aus denselben in strengem , regelmäßigem Fortschreiten sich

entwickelnden Bewegung sieht , d . h . indem er den Schein verfassungsmäßigen

Verfahrens in allen Stücken für Wirklichkeit nimmt .

Demgemäß billige ich bezüglicli der Fünftausend die Ansicht Hudes 1) ,

welcher sagt zu 'yl -ti . nok . 30 , 1 ' s 'i 'lovro ocpwv avcüv oi jvsvtcc / . taylhoi . . .

„ Es wird nicht erwähnt , daß die Liste der Fünftausend aufgestellt worden war ,

und es wird XXXII . 3 2 ) ausdrücklich hervorgehoben , daß die Wahl niemals

zustande kam ; der Ausdruck muß deshalb von einer Versammlung der wohl¬

habenderen , zur Aufnahme berechtigten Bürger verstanden werden ," und halte

übereinstimmend die genannte Zahl lediglich für den Inbegriff der vollberech¬

tigten Bürger , wobei ungezwungen anzunehmen ist , daß es betreffs der strengen

Durchführung der xavaloyi ) fürs erste wenigstens jedenfalls bei dem bloßen

Beschlüsse blieb .

Wenden wir uns nunmehr der Vergleichung der beiden Darstellungen in

den einzelnen Punkten zu .

Thukydides berichtet , daß nach der Ankunft des Peisandros mit seinen

Genossen in Athen auf Betreiben dieser Männer eine Volksversammlung ab¬

gehalten wurde , in welcher beschlossen wird , eine Kommission von 10
avyyoc.cpug avioy.oäioysg zu wählen mit der Bestimmung , in einer zweiten für
diesen Zweck anberaumten Versammlung des Volkes Vorschläge einzubringen ,
y.ud-' o Ti äoLma i) noktg orntjoEcai . Damit ist in der Hauptsache der oben
S . 12 mit A bezeichnete erste Beschluß des Aristotelischen Berichtes zwar

unverkennbar wiedergegeben , aber mit einer für den Thukydideischen Bericht

charakteristischen Ungenauigkeit und Unrichtigkeit in Einzelheiten , abgesehen

von der Unvollständigkeit . Denn unrichtig ist offenbar die Zahl der avyyQcupeZg ,

unzutreffend das ihnen beigelegte Attribut ctvvo -/ .QaTOQsg , ferner sind ihre Vor¬

schläge an keine Frist gebunden und endlich haben diese die oiorrßia zum

Gegenstande . Was den Irrtum des Thukydides bezüglich der Zahl der
ovyyoacpsig und die Zusammensetzung dieser Körperschaft betrifft , so wird man
die symptomatische Bedeutung desselben für die Beurteilung des Thukydides

und seines Geschichtswerkes am besten inne , wenn man neben Ed . Meyer ,

' ) Aristoteles ' Staat der Athener . Der historische Hauptteil ( Kapp . I — XL1 ) für

den Schulgebrauch erklärt .

2) Diese Stelle ist freilich Wiedergabe des Thukydides ; s . oben S . 10 . Die

historische Tatsächlichkeit dieser Angabe indessen kann ebensowenig in Zweifel gezogen

werden wie diejenige der oben S . 14 angeführten Stelle Tliuc . VIII . 93 , 2 ,
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welcher über diesen unleugbaren Fehler sich leicht hinwegsetzen möchte 1) , und
Jul . Beloch , der wohl gleich letzterem die Autorität dieses Historikers
gewissermaßen als Notwendigkeit empfindet , aus der Zeit vor der Auffindung
der Aristotelischen Schrift etwa Rudolf Schoell in dessen Abhandlung
De extraordinariis quibusdam magistratibus Atheniensium 2) einsieht . Derselbe
bezeichnet die Stelle des Thukydides 3) als verba planissima ( p . 457 ) nec
correcto quidem numero accomodatiora futura und muß daher in Ansehung
dieser Autorität die Angabe des Androtion und des Pliilochoros bei Harpo -
kration , welche gegenwärtig durch den urkundlichen Bericht des Aristoteles
unwiderleglich bestätigt ist , als commentum bezeichnen und verworren finden
und demgemäß zu unzutreffenden Folgerungen geleitet werden . Veranlaßt
dürfte dieser Irrtum des Thukydides sein durch Verwechslung mit den 10
oioarrf / oi der provisorischen Verfassung , wofür das Beiwort avro -/.oaion£C spricht .
Dieses Beiwort , welches sie nach Aristoteles auch nicht besitzen , erscheint
zwar wenig begründet , insofern sie nur eine Befugnis ausübten , die sie mit
jedem anderen der Athener teilten 4) , und ihre Anträge der Genehmigung des
Volkes bedurften 5) , aber es läßt sich erklären allenfalls aus dem Umstände ,
daß ihre Vorschläge an das Volk der vorhergehenden Durchberatung von
Seiten des Rates offenbar entzogen waren und an dessen 7VQoßovXsvf.ia — sonst
obligatorisch 6) — nicht gebunden sein sollten . — Die Zehnzahl bei Körper¬
schaften selbst erscheint im übrigen nicht so selten . So findet sich dieselbe
auch bei Gesandtschaften 7) , wo man also im allgemeinen weniger an eine
gleichmäßige Vertretung der Phylen wird zu denken brauchen . Für den vor¬
liegenden Fall kann wohl auch nicht die Möglichkeit einer Verwechslung mit
den beiden Zehnerausschüssen aus der späteren Zeit in Betracht kommen
( nach dem Sturze der Dreißig , bei Aristoteles 'Ad -, no 'L 38 , 1 und 3 , bei
Xenopliou Hell . II . 4 , 24 v.ui slXovto dexa, evcc unö (pvkfjg . . .) , die ihrerseits
avroxorkoosc sind , aber zeitlich zu weit abliegen . Indessen wie auch immer
die Sache sich verhalten mag , so würde dies alles nur eine Erklärung für den
Irrtum bieten , kann aber die Tatsache selbst , daß ein Irrtum vorliegt bei
Thukydides , nicht aus der Welt schaffen .
• e

' ) Forschungen zur alten Geschichte II . 417 : „ . . . Hier hat also Thukydides un¬

zweifelhaft eine falsche Angabe gemacht , allerdings in einem Punkte von sehr unter¬

geordneter Bedeutung für die historische Entwicklung , " wogegen U . Köhler (Ber . Berl .

Akad . 1900 , S . 807 ) mit Recht einwendet : „ Aber gerade für die historische Entwicklung

ist es keineswegs gleichgültig , daß die Probulen der Kommission angehört haben , welche

den Verfassungssturz eingeleitet hat . "

2) In den Commentationes philologae in honorem Theodori Mommseni ( Berol . 1877 ) ,
p . 45t sqq .

3) VIII . 67 , 1 . . . et - ov Yviujjirjv Sr / a ävbpac , sXsafrai £UTTP« ©2« ; auzoy .pdxopai .

4) ' Ath 29 , 3 ej-stvai os zat twv ak 'ktm xcp ßouXo |jiv (j) -(pdaeiv . . .

s) ' AB -. Ttof». 30 , 1 . . . auvs -fpa 'iav . -/.opioMvziuv oh toutiov . . .

8) Man kann vergleichen ' Afr . izok . 45 , 4 oux I ^ saxiv ouoiv crepoßoüXeuTov ouo ' o m

ay ; ~ po 'fpKt [|uj3iy ot TjpuTccvsi; <j»rj (p!3a38 -at T(ö o /jitu ) .
7) So Thuc . 54 , 2 und 4 ; 90 , 2 u . a .
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Was die Angabe der Befristung betrifft , so liegt es nahe , zu unserer
Stelle : . . . ig qrfdjv . . . k'rrsira iireidi ] ij rjutoa e <pfjxs . . ., etwa die dem
Wortlaute nach ähnliche Stelle YIII . 93 geg . Ende und 94 zu Anf. : . . . ec
fjLtsuav qrjtrjv e * Y.h ]oiav noirfai . . . ' Ettsl Öi) ö ' srttjld -sv i) . . iy. /.hjirlu ( so
Classen 1) . . ., an welche sie deutlich anklingt , zur Yergleichung heranzuziehen .
Möglich wäre es ja , daß der Ausdruck an unserer Stelle durch einen ähnlichen
anderen Vorgang mitbestimmt wurde . 2)

Wenden wir uns nun zu den Berichten über die zweite Volksversammlung ,
welche nach Thukydides außerhalb der Stadt in dem Heiligtume des Poseidon
auf dem Kolonos abgehalten wurde . In dem ersten Teile stimmen die beiden
Darstellungen wenigstens in der Hauptsache miteinander überein , unterscheiden
sich dagegen im zweiten Teile in mehreren Punkten und gehen schließlich
ganz auseinander . Übereinstimmung besteht in der tatsächlichen Angabe , daß
in dieser Versammlung zwei Anträge gestellt und zum Beschlüsse erhoben
wurden , von welchen der erste die gegen Anträge auf Verfassungsänderung
geltenden Strafbestimmungen außer Kraft setzte , der zweite die Demokratie
aufhob . Ferner besteht noch Übereinstimmung hinsichtlich des ersten Antrages
in dem Punkte , daß dieser Antrag auch bei Thukydides von der Kommission
der auy/ üuipELc eingebracht wurde . Somit ist dieser Teil der öffentlichen Ver¬
handlungen , welchen wir mit Ba bezeichnet haben , noch mit hinreichender
Deutlichkeit , wenn auch in summarischer Behandlung , wie ein Historiker sie
zu üben pflegt , von Thukydides wiedergegeben . Anders verhält es sich indessen
mit dem Folgenden . Nach Aristoteles stellen die avy/ Qacpsh: , nachdem sie
durch Beseitigung der Strafbestimmungen auf Verfassungsänderung die Ein¬
richtung der Oligarchie angebahnt haben , das Programm der Oligarchen auf .
Das sind jene Anträge , die wir oben S . 12 kurz angedeutet und unter der
Bezeichnung Bb zusammengefaßt haben , auf Grund deren sodann von den
100 (h >uyoc <(p£ic das oligarchisclie Verfassungsgebäude aufgeführt wurde , wie
es in den beiden Entwürfen Ca und Cb vollendet erscheint . Von diesen
Teilen der öffentlichen Verhandlungen aber mußte Thukydides sich seine Vor¬
stellung offenbar auf Grund ungenügender Informationen , die lückenhaft und
entstellter Natur waren , bilden . Da nun aber das oligarchisclie Programm und
die oligarchisclien Verfassungsentwürfe auf Grund dieses Programmes zueinander
in dem natürlichen Verhältnisse von grundlegendem Plane zu Ausführung
stehen und daher jenes im wesentlichen nichts anderes enthält als was in den
letzteren entwickelt ist , so ist es einleuchtend , daß unter Umständen sich die

' J Das Subjekt zu inTjXfrsv : -q hxksaia , ist nicht mit Sicherheit überliefert ; man

kann also diese Stelle nach der anderen leicht korrigieren und vj yjjiipa setzen . Zugleich

erhellt aus dieser Stelle , daß der Ausdruck in dem oben angeführten Zusammen¬

hange dem Sprachgebrauche des Thukydides entspricht , dagegen die Lesart it « p7jv in einer
vereinzelten Handschrift — dem Parisiensis k — einfache Glosse ist .

2) Vgl - dagegen Ed . Meyer , Forschungen II . 417 : „ Im Gegensatz zu Wilamowitz

sehe ich nicht den mindesten Grund , die Richtigkeit dieser Angabe ( der Befristung )
zu bezweifeln ."

2
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Schwierigkeit ergeben mochte , diese beiden Teile strenge auseinander zu halten ,
so daß infolge ihrer Ähnlichkeit eine gegenseitige Verwechslung und Ver¬
tauschungen im einzelnen und eine gegenseitige Verdunkelung eintreten konnten .
Und in der Tat .finden wir hei Thukydides weder für Bb noch für Ca und C b
des Aristotelischen Berichtes , die als unanfechtbare Urkunden zu gelten haben ,
ein entsprechendes Gegenstück . Was er bietet , stellt sich vielmehr dar als
eine Vermengung dieser beiden Stufen der revolutionären Entwicklung und

so mi t auch als eine Vermischung von Früherem mit Späterem . Dabei zeigt
es sich aber auch , daß nicht bloß ein Ineinanderfließen *) dieser in den Grund -
ziigen gleichen Abschnitte stattfand , sondern auch eine teilweise Verdrängung
von Bb . Die wichtige Bestimmung , betreffend die Fünftausend , scheint nämlich
verloren gegangen und damit ist in weiterer Folge zugleich alles , was mit
derselben zusammenhing , die Verfassungskommission samt ihren Entwürfen , bei
Seite geschoben . Thukydides legt ' dar , wie die Wahl der Vierhundert vor sich
ging , während in Wirklichkeit erst die wvakoyi ] der Fünftausend wenigstens
beschlossen wurde . So kanu es geschehen , daß er von einem ^v /Jlystv der
Fünftausend spricht , während sich für das vorauszusetzende xaraleysiv in
seinem Berichte keine Stelle findet .

Geben wir im besonderen die Verschiedenheiten in den beiden Berichten
an , so bestehen dieselben : 1 . in der Person des Antragstellers für Bb , den
Hauptantrag der 30 avyyQacpstg nach der Urkunde bei Aristoteles ; 2 . in
der Bestimmung bei Thukydides fw/re ccq "/j ) v ao / tiv fijdsiiiav evi ex rov avrod
xöouov , welche verfrüht ist oder lediglich auf Kombination beruht , indem sie
sich auf gleicher Basis mit dem Epitheton avxov.oaroobc, zu bewegen scheint ,
welches Thukydides irrtümlich sowohl den avyyQacpsTg als auch den Vierhundert
beilegt ; wenigstens erscheint es nicht schwer , beides , sowohl jene Bestimmung
wie dieses Attribut , auf die nämliche Grundvorstellung zurückzuführen ; und
endlich ganz besonders 3 ., daß nach Thukydides schon in dieser Ekldesie die
Bestellung der Vierhundert beschlossen wurde . — Mit den ersten beiden
Differenzpunkten können wir uns leichter abfinden , Schwierigkeiten hingegen
in mehrfacher Beziehung schafft der zuletzt bezeichnete . Was die erste der
Divergenzen anbelaugt , so sehen wir , wenn bei Thukydides Peisandros als
Antragsteller genannt wird , wie hier irrtümlich an die Stelle einer allgemeinen
Körperschaft eine bestimmte Person trat . Die umgekehrte Erscheinung begegnete
in dem Berichte des Thukydides über die erste Ekldesie ( c . 67 zu Anfang ) ,
wo die wenig hervortretende Person des Pythodoros übergangen und von der
unbestimmteren Mehrheit ol jtsql idv IlEia .av.dqov ersetzt worden ist . Daß aber
dies dem historischen Sachverhalte nicht entspricht , ergibt sich aus den
Urkunden bei Aristoteles , wonach im besonderen sich auch die Worte , mit
welchen Thukydides den ersten Antrag einleitet : v.ai satjvsykav oi gvyyQacpfjg

' ) Ein bezeichnendes Beispiel für diese Erscheinung bietet die Stelle Thuc . VIII .

93 , 2 , welche einer besonderen Besprechung bedarf .
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üfiUo (ib > oiöev, ccvcd de roino , 1) vou selbst als falsch erweisen . Unmöglich
aber läge uns die Thukydideische Darstellung in dieser Gestalt vor , wenn dem
Historiker die Urkunden überhaupt oder rechtzeitig bekannt geworden wären .
Es werden vielmehr seine Angaben auf unzureichenden Nachrichten beruhen ,
ähnlich in dem vorliegenden Falle denjenigen über die Ermordung des
Phrynichos ( VIII . 92 , 2 ) , welche ihrerseits an der Hand der Lysianischen Dar¬
stellung ( or . XIII . 70 ff.) , und zwar gleichfalls auf Grund einer Urkunde —
eines Psephismas , welches der Ankläger vor den Richtern zitiert hat — sich
berichtigen lassen , oder aber auf eigener Kombination und Schlußfolgerung ,
indem etwa „ Thukydides sich vorgestellt hat , Peisandros habe von sich aus an
zweiter Stelle einen Antrag eingebracht " . 2)

Was die zweite Divergenz betrifft , so wird hier allgemein ein Anklang
an diejenige Stelle des definitiven Verfassungsentwurfes , die eine Reform der
vornehmsten Beamtenkollegien verfügt und zu welcher auch ich dieselbe oben
S . 9 in Beziehung gesetzt habe , angenommen . Zwar läge es nahe , die
Thukydideische Stelle [irjce üoyjjV ao / tav urjöejj-uxv exi ex rov avcov -/.onnov
dahin aufzufassen , als ob nach Thukydides mit der in Kraft tretenden Oligarchie
zugleich eine Neukreierung der Beamten durch die Oligarchen vorgesehen wäre . 3)
In diesem Sinne scheint auch der Scholiast die Stelle zu verstehen , da er sich
begnügt , ex tou ccvrov xöafiov , wie natürlich , einfach mit ex xtjg itaLai &c ~xai
örjfMOTLxrjg xcaamaaecog zu interpretieren . Wir wissen indessen , daß die bis¬
herigen Beamten nicht insgesamt ihre Funktionen haben niederlegen müssen .
Die Vierhundert konnten sich , soweit sie die Ämter nicht aus ihrer Mitte neu
besetzten , damit begnügen , die Beamten auf die neue Verfassung in Eid zu
nehmen . Die Formulierung des Amtseides haben sich jene ja vorbehalten . 4)
So bleibt der Archon Kallias bis zum Ende seines Amtsjahres unbehelligt im
Amte . Erst als dessen Funktion mit dem Ablaufe seines Amtsjahres von selbst
erloschen ist , tritt der aus den Reihen der Oligarchen hervorgegangene Archon
Mnesilochos auf, der zwei Monate amtiert , solange eben die Oligarchie noch
besteht , mit deren Sturze er zugleich verschwindet {Ad -. ir,.ok . 33 , 1 ) . Dagegen
enthält freilich wieder der provisorische Verfassungsentwurf die Bestimmung

nok . 31 , 2 ) , daß der oligarchische Rat alsbald nach seiner Konstituierung

' ) Zu dem „ emphatischen Ausdrucke " dieser Stelle vergleicht im übrigen Classen in
seiner Ausgabe : I . 139 , 3 Mi Xrfdvrtuv aKKo (isv oüosv <ov itpöxspov sicoö'ssav , « ütä oä ~ctoe .

2) So U . Köhler , Ber . Berl . Akad . 1900 , S . 808 f ., welcher dies damit begründet , daß
von den Leitern des Umsturzes Peisandros derjenige war , welcher in der Öffentlichkeit
von Anfang an am meisten hervortrat ; „ er scheint in Athen für den Vater der neuen
Verfassung gegolten zu haben ; war dies der Fall , so konnte leicht der Irrtum entstehen ,
welchem Thukydides in seinem Berichte Ausdruck gegeben hat , Peisandros habe den
entscheidenden Antrag in der Volksversammlung eingebracht . " Hierüber vergleiche man
indessen auch unten S . 20 f .

3) Bei Aristoteles geht das freilich in unzweideutiger Weise noch nicht hervor aus

der von ihm wiedergegebenen Bestimmung ' A9 -. icoA. 31 , 1 tou - ou ; os - v.z ~e <zj>yck y.a ~a -
axrjaai ■ ■ ■ y av rjyiüvxa i au (i.(fipsiv .

*) ' Aft . Tlo X. 31 , 1 . . . xr/ t XEpl TOU OpXOU ÄvTlV« / pY] 0 (1030(1 pdtyai. . . .
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die Wahl der zehn Strategen , welche mit unumschränkter Gewalt ausgestattet
werden , vornehmen solle , wie dieser Rat auch im allgemeinen die Befugnis
haben sollte , die Behörden zu ernennen nach seinem Gutdünken . 1) Indessen
wie dem auch immer sein mag , jedenfalls deckt sich der Thukydideische Bericht
in diesem Teile in keiner Weise mit der in dem Hauptantrage der avyyqacpsTg
niedergelegten Grundbestimmung der zu entwerfenden oligarchischen Staatsform ,
welche vorerst nur die Abschaffung des Beamtensoldes ausspricht und über¬
haupt die Beschaffung der Kriegsmittel durch eine entsprechende — hier aber
noch nicht entwickelte — Beform in der Verwaltung zum Ziele hat .

Wenn sich aber der Bericht des Thukydides schon in dem zweiten Punkte
von demjenigen des Aristoteles in auffallender Weise entfernt hat , wobei der
Irrtum auf Seiten des Thukydides sich nachweisen ließ , so gehen beide Dar¬
stellungen zuletzt ganz auseinander . Nach Thukydides ist die Sache mit der
Volksversammlung auf dem Kolonos wie mit einem Schlage entschieden ,
während nach Aristoteles dieselbe mit Umsicht erst eingeleitet , der Grund zu
dem oligarchischen Staatsbaue erst gelegt ist .

Indessen die Darstellung des Thukydides von dem raschen Vorgehen der
Oligarchen ist in sich geschlossen , sie ist nach einem einheitlichen Gesichts¬
punkte , auf Grund bestimmter Vorstellungen , welche der Historiker von den
Geschehnissen sich gebildet hatte , entworfen . Daß dieses rasche Vorgehen , die
förmliche Hast , mit welcher nach Thukydides die Oligarchen verfahren , - plan¬
mäßig gezeichnet ist , zeigt sich ganz deutlich . So entsprechen dem svd-bg
'iwv Xotjtüv sYyorTO im Eingange des Kap . 67 ( „ sie gingen ohne Verzug an

die Vollendung des Werkes " ) die bezeichnenden Worte in dem sich anschließenden
Paragraphen : xcw iorjvsyxav ol ^vy/ Qacpfjg Mio j-ih > ovdev , cwrö de tovco , aus
denen die gleiche Hast , mit welcher die Oligarchen ihr Ziel verfolgen , heraus¬
klingt , Worte , die sich aber dank dem urkundlichen Berichte des Aristoteles
als völlig unzutreffend haben erweisen lassen . 2) Dem entspricht ferner , daß
Thukydides an dieser Stelle die entscheidende Rolle dem Peisandros zuweist ,
dem nämlichen , den er gleich im Anfange in den Vordergrund gerückt hat ,
daß er also in der Hauptsache die Führung der Verhandlungen als eine
einheitliche , als in der Hand einer Person vereinigte erscheinen läßt . So können
wir andererseits zugleich einen bestimmten Beweggrund erkennen , aus welchem
sich der zuletzt behandelte Irrtum des Thukydides , betreffend Peisandros als
Antragsteller an Stelle der avyyoaqisLg 3) , erklären läßt . Derselbe erscheint
nämlich begründet in jener Vorstellung von einem mit rascher Entschlossenheit ,
welche ja vornehmlich durch eine einheitliche Leitung bedingt wird , durch¬
geführten Umsturz , indessen entspringt er wohl auch dem Bedürfnisse nach

' ) ' Alk ■zo'K. 31 , 1 , welche Stelle ich oben S . 19 , Ante . 3 angeführt habe . — Be¬

merkenswert ist , daß die Befugnis , die Beamten zu bestellen , in analoger Weise später

auch die Dreißig übten ; vgl . ' Aö . x &X. 35 , 1 .

'2) Vgl . oben S . 18 f .

3) Ebenda .
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eiuem Protagonisten in dem sich gestaltenden Drama . 1) Und wenn die
Thukydideiscbe Darstellung schließlich zu einem dramatisch bewegten Gemälde
wird , welches uns die Oligarchen vor Augen führt , wie sie mit drohendem
Ungestüm ihre Bahn verfolgen , bewaffnet von dem Buleuterion Besitz ergreifen ,
den alten Bat gewaltsam verdrängen ( VIII . 69 ) , so tritt hier nebeu dem Streben
nach einheitlicher Gestaltung , welches durch das Ganze geht , indem eben
Thukydides auf Grund dürftiger Informationen durch eine planmäßige Gruppierung
und Konzentrierung der Geschehnisse ein lebens - und wirkungsvolles Gesamt¬
bild schafft , das ihn bestimmende künstlerische Bestreben auch in Kolorit wie
in dem Tone seiner Bede ganz unverkennbar zu Tage . 2)

Kehren wir jedoch zum Gegenstande zurück . Thukydides berichtet , daß
beantragt wurde , und zwar in der Volksversammlung auf dem Kolonos , 5 Männer
als Vorsitzende zu wählen , diese sollen wieder 100 Männer wählen und ein
jeder von diesen 100 sich 3 kooptieren . Diese , also 400 an der Zahl , sollen in
das Buleuterion einziehen und die Fünftausend berufen , wann es ihnen gut
dünke . Das ist eine Darstellung , welche von dem aktenmäßigen Berichte des
Aristoteles über die Vorgänge sich ganz wesentlich unterscheidet . Da ergibt
sich vor allem die Frage : Haben wir es hier tatsächlich mit einem Antrage
zu tun , wie er in der Volksversammlung eingebracht wurde , wofür sich die
Thukydideische Stelle geben will ? Diese Frage ist schlechterdings zu ver¬
neinen . Denn die Geschlossenheit der Aristotelischen Akten läßt keine Lücke ,
so daß dieser Antrag in deren Beihe sich in solchem Umfange einfügen ließe .
So sieht auch U . Köhler keine Möglichkeit , ihn in den öffentlichen Ver¬
handlungen unterzubringen , weshalb derselbe die Vermutung ausspricht , daß
der von Thukydides in dem Berichte über die Volksversammlung beschriebene
Wahlakt in der allgemeinen Versammlung der Klubbisten vor sich gegangen
sei , indem er in dem von Thukydides an falscher Stelle genannten Kollegium

' ) Uber Peisandros als Antragsteller vgl . man dagegen Volquardsen a . 0 . S . 125 :

„ . . . Materiell war " die Angabe des Aristoteles „ja vermutlich auch " richtig , „ das

formelle Recht aber dürfte auf Seiten des Thukydides sein , der so bestimmt die Korrekt¬

heit seiner Nachricht behauptet " ; außerdem Ed . Meyer , Geschichte des Altertums IV . 588 .

2) Von Interesse ist die allgemeine Charakterisierung der antiken Geschicht -

schreibung , welche K . Meiser gibt ( Über historische Dramen der Römer , S . 20 ) : „ Ohnehin

standen ja Dichter und Historiker im Altertume einander näher als dies etwa heutzutage

der Fall ist . . . Nicht bloß gestaltete damals der Historiker seinen Stoff mehr nach

künstlerischen Gesichtspunkten , nicht bloß suchte er die Lücken der Uberlieferung oft

mit eigener Phantasie auszufüllen , sondern er mußte sich auch wie der Dichter derart

in die Charaktere der handelnden Personen versenken und vertiefen , daß er in Rede und

Gegenrede ihre Gedanken zum Ausdrucke bringen konnte . . . " Wer denkt nicht bei

diesenWorten an Thukydides in gleicher Weise wie an Tacitus ? Daher vermag wenig zu

überzeugen etwa Volquardsen a . 0 . S . 123 , wenn er für die Glaubwürdigkeit des Thukydides

geltend macht „ das in großen , festen Zügen gegebene , in sich zusammenhängende , inner¬

lich wahrscheinliche Bild der Ereignisse , das wir durch ihn erhalten " , zumal er sich

selbst veranlaßt fühlt , in dem unmittelbar Folgenden zu bemerken : „ Aber die Anerkennung

des Wertes der thukydideisclien Darstellung darf keine unbedingte sein . "
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der 5 7io6fj )ooi das Vorsitzende Komitee in dieser Versammlung erkennt . 1)
Man könnte jedoch noch weiter gehen und geltend machen , daß dieser Teil
des Thukydideischen Berichtes nach eigener Vorstellung gegeben sei und durch¬
aus auf Kombination beruhe . Und tatsächlich hat es den Anschein , als ob
die Thukydideische Stelle deutliche Spuren der Kombination verriete . So sind
es namentlich zwei Punkte , welche geeignet erscheinen , die Annahme , Thukydides
habe diese Darstellung nach eigener Vermutung auf Grund unzureichender
und ungeordneter Kunde gegeben , zu stützen . Fürs erste nämlich ist es
möglich , seine Angabe , betreffend die 5 -/roos ^ ooi ol la / övisg , auf eine Ver¬
wechslung mit den Ttevre ol layorrsg der definitiven Verfassung ( Ad -, itoL 30 , 5 )
zurückzuführen , wiewohl es bestritten wird , daß letztere auch als Vorsitzende
fungieren sollten , 2) und fürs andere läßt sich in ganz entsprechender Weise
die Bestimmung des Wahlmodus riov exawv exetOTOv ivooc iavzdv rode gewisser¬
maßen als Reminiszenz an eine Stelle des definitiven Verfassungsentwurfes
( ' Ad -, Tcok . 30 , 4 ) fassen , wo ebenfalls eine Art Kooptation vorgesehen ist —
eine Annahme , die um so einleuchtender erscheinen mag , wenn man bedenkt ,
wie ganz ähnlich Thukydides — und in diesem Falle in einer sogar jeden
Zweifel schier ausschließenden Weise — zu seiner irrtümlichen Angabe , be¬
treffend die 10 avyyQctcpstg aviO -/.Qcaonsc , durch eine Bestimmung aus der
provisorischen Verfassung geführt worden ist . Demnach mag es immerhin
scheinen , daß auch dieser Teil seiner Darstellung an Gewicht und Wert
verliert und daß ihm von Bedeutung lediglich ein solches Maß gebühre ,
das irgend eine Kombination beanspruchen darf .

Indessen so unwahrscheinlich es immer bleibt , daß an Tatsächlichem dem
Thukydideischen Berichte so wenig zugrunde läge , 3) so steht gleichwohl das
eine fest , , daß Thukydides im Gegensatze zur Aristotelischen Darstellung die
einzelnen Stadien in den öffentlichen Verhandlungen nicht gesondert darstellt . 4)
Bei dieser Beschaffenheit des Thukydideischen Berichtes ist es ferner auch gar
nicht möglich , mit Sicherheit festzustellen , welche Bedeutung der Volksver¬
sammlung auf dem Kolonos , der von Thukydides namentlich bezeichneten , von
Aristoteles unerwähnt gelassenen örtlichkeit , in der Geschichte des Umsturzes
zukommt . Daß es aber Aristoteles unterließ , die entscheidende Versammlung
auch örtlich zu bestimmen , wie überhaupt , daß er seine Aktenstücke unver¬
arbeitet gab , läßt die Annahme zu , daß ihm liier , wie auch sonst mehrfach , 5)

' ) Ber . Berl . Akad . 1900 , S . 811 . Im übrigen war es schon lange bemerkt worden ,

daß der Thukydideische Bericht die Bezeichnung ipöeop ol nicht rechtfertigt ; man vgl .

G . Gilbert , Beiträge zur inneren Geschichte Athens im Zeitalter des peloponnesischen

Krieges (Leipzig 1877 ) , S . 307 f .

2) G . Kaibel , Stil und Text der UoX '.tei 'a ' Aötjvoudv des Aristoteles .

3) Über den Wahlmodus der Vierhundert vgl . mau unten S . 28 ff .

4) K . Fr . Hermann , Lehrbuch der griechischen Staatsaltertümer . 6 . Aufl . I . Bd .

2 . Abt . S . 720 , Anm .

5) Bezeichnend ist so seine Auffassung von der solonisclien Münzreform , wo

Aristoteles dem Androtion gefolgt ist , ohne sich klar zu machen , was derselbe mit der
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das Interesse des Historikers fehlte , über das Geschehnis zu einer bestimmten
Vorstellung sich durchzuarbeiten . Bei dieser Schwierigkeit , die sich wohl kaum
mehr vollkommen wird beheben lassen , konnte es geschehen , daß selbst
U . Köhler über die Volksversammlung auf dem Kolonos widersprechende
Ansichten gab . Im Widerspruche nämlich zu seinen in seiner ersten Abhandlung
entwickelten Ausführungen , 1) daß „ die Ekklesie der Fünftausend auf dem
Kolonos " die beiden Verfassungsentwürfe und damit die Einsetzung der Vier¬
hundert votierte , gibt er später an , 2) ohne die Änderung seiner Ansicht zu
rechtfertigen oder in irgend einer Weise auf seine entgegenstehende frühere
Ansicht auch nur Bezug zu nehmen , daß „ die demokratische Volksversammlung
auf dem Kolonos " über die grundlegenden Anträge der ^vy/ QMftjg formell
Beschluß gefaßt hat ( S . 813 ) , und setzt demzufolge die Verfassungsentwürfe
zeitlich nach der Volksversammlung auf dem Kolonos au ( S . 809 ) . 3)

Es erübrigt , darauf hinzuweisen , daß der anscheinend so komplizierte
Apparat , wie er in dem aktenmäßigen Berichte des Aristoteles uns entgegen¬
tritt , der namentlich die verschiedenen Wahlen der zahlreichen sich ablösenden
Körperschaften betrifft und dessen sich nach eben jenem Berichte die Oli -
garchen zur Erreichung ihrer Ziele bedient haben , in Wirklichkeit sich wohl
wesentlich vereinfacht haben mochte . Die Bestimmungen , welche diese Wahlen
betreffen , hatten offenbar den Zweck , die Formen des verfassungsmäßigen Ver¬
fahrens möglichst zu wahren ; sie werden daher im allgemeinen lediglich eine
dem entsprechende Bedeutung besitzen . Die — nach Aristoteles — vorgesehene
Bestimmung nun , nach Erledigung derjenigen Funktion , für die eine Körper¬
schaft gewählt war , zu einem neuen Walilgange vorzuschreiten , kann demgemäß
in keiner Weise bedingen , daß die neue Körperschaft von der früheren in
ihrer Vertretung und Zusammensetzung wesentlich verschieden sei , sie mag
vielmehr in Wirklichkeit allenfalls als eine Art Vertrauensfrage an das Volk
zu gelten haben . So wird mit Sicherheit anzunehmen sein , daß eine Körper¬
schaft i ^ die folgende so viel als möglich aufging , so daß im allgemeinen die
einzelnen Kollegien nach ihren Funktionen den Namen wohl wechselten , in
ihrer Zusammensetzung aber im Grunde die nämlichen blieben und in dem
ursprünglichen Bestände beharrten . Schon die Körperschaft der 30 avyyqacpslg ,
welche zuerst auftrat , hat das bisher bestehende Kollegium der 10 Probulen
nicht bloß abgelöst , sondern in ihre Mitte vielmehr aufgenommen . Dann er-

ccj^ atc von Maß , Gewicht und Münze meinte ( ' A8 -. tuoX. 10 ) ; man vgl . v . Wilamowitz

a . 0 . I . 41 ff. — So konstatiert auch G . Busolt , Griechische Geschichte II .2 54 bei

Aristoteles „ Mangel an historischer Kritik und an eigener , ernster Forscherarbeit zur

Feststellung des geschichtlichen Tatbestandes . "

' ) Ber . Berl . Akad . 1895 , S . 466 -

5) Ber . Berl . Akad . 1900 .

3) Gegenwärtig wird angenommen in Übereinstimmung mit der ursprünglichen

Ansicht von U . Köhler , daß die denkwürdige Volksversammlung auf dem Kolonos mit der¬

jenigen identisch ist , die nach Aristoteles am 14 . Thargelion stattfand ; so W . Judeich )

Rhein . Mus . 62 ( 1907 ) , S . 306 .
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scheinen nach Aristoteles die ersten Hundertmänner , deren Funktion die Verzeichnung
der Fünftausend bildet . Sie sind gleichmäßig aus deu zehn Phylen genommen ,
was von vornherein auch bei den zwei vorangegangenen Körperschaften , den
Probulen und den avyyncupeTc, anzunehmen ist , wenn auch dies hier nicht
ausdrücklich hervorgehoben wird . Zur Heiligkeit des Eidschwures , den sie zu
leisten haben , kommt das Gewicht des höheren Alters , das gefordert wird ( 'Ad -, nok .
29 , 5 ) . Beides zeichnet in gleichem Maße die avyyQcccpstg aus ( 'Ad -, irol . 29 , 2) ,
so daß beide Kollegien genau die gleiche Qualität besitzen ; und da die Anträge
des ersten Kollegiums Zustimmung fanden , so hindert nichts , vielmehr ist nur
zu erwarten , daß dessen Mitglieder neuerdings gewählt und im Hunderter¬
ausschusse neben anderen mit neuen Funktionen betraut werden . Dieses
Kollegium der t /.aröv wird nun in gleicher Weise nicht bloß mit der xmaloyf ]
der Fünftausend betraut worden sein , man wird es vielmehr von vornherein
auch als die verfassunggebende Kommission zu betrachten haben und ins¬
besondere endlich als Kern des oligarchischen Rates . Und tatsächlich ist die
Bedeutung der hv.atov mehrfach betont , ihre Tätigkeit reicht , wie in beiden
Verfassungsentwürfen vorgesehen ist ( Ad -. 710L 30 , 3 und 31 , 3j über das
Provisorium hinaus , ihre besondere Wirksamkeit hat nämlich bei der Ablösung
des Rates aufs neue einzusetzen und den Übergang zum Definitivum zu ver¬
mitteln ; sie sind mithin in Wahrheit der Kern der Vierhundert . Somit ist
im Aristotelischen Berichte implicite enthalten , daß die auf Antrag der avyyoa -
(petg gewählten exaröv , welche die 5000 vollberechtigten Bürger verzeichnen
sollten , identisch sind mit jenen enardv , welche die oligarchische Verfassung
entwerfen sollten und nach Aristoteles von eben diesen (als vollberechtigte
Bürger angeblich verzeichneten ) Fünftausend angeblich wären gewählt worden .
Indessen an eine Wiederholung der Wahl 1) ist nicht einmal zu denken ; denn
eine Wahl letzterer Art hätte gar nicht stattfinden können . Die y.azaloyrj war
ja noch gar nicht durchgeführt und zu einem endgültigen Abschlüsse ge¬
kommen ; sie scheiterte vielmehr an der Scheintätigkeit , die in Wirklichkeit ein
Polystratos entwickelte 2) . Und mit Unrecht setzt daher Aristoteles eine
Unterscheidung zweier Körperschaften , indem er ausdrücklich und mit wieder¬
holter Betonung 3) die e -/.ca;öv mit der Bestimmung des ävayompEiv , als von den
5000 vollberechtigten Bürgern selbst aus deren Mitte gewählt , zu den inaröv
der vMTa /.oydg in Gegensatz bringt . Diese Unterscheidung des Aristoteles , ob
sie nun den Akten entlehnt ist oder nicht , wonach sie entweder eine offizielle

Ed . Meyer , Forschungen II . 426 , bezeichnet mit Recht den ganzen Walilmodus nach

Aristoteles geradezu als eine Ungeheuerlichkeit .

J) Vgl . oben S 14 . Daß von einer der Fünftausend keine Rede sein

kann , behauptet auch Bd . Meyer , Forschungen II . 431 , der im übrigen die Angabe ,

Polystratos , „ d . h . natürlich die zßxaXoY ^ ? in corpore , hätte statt 5000 9000 ernannt , "
„ deutliches Blendwerk " nennt .

3) ' Afr . Tjik . 30 , 1 . . . s 'iaovto 3 <ptüv aütojv ot xsvxc !X'.ayiX .iot ~obz ävarfpa ^ ovtaz ttjv tzoXi -

Ttf « v hci - ov (zvopczc ; 32 , 1 ot jjlsv oüv sxc .tov ot intö ~<üv « evxaxtO )riXia )v aepsfHvre ; zdüx yjv <zvsyp/a -

<Ji« v xrjv icoXits [« v .
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Fälschung oder ein wunderlicher Irrtum des Theoretikers wäre , ist zwar ebenso
auffallend als befremdend , vermag uns aber nicht zu täuschen . Denn was bei
Aristoteles implicite sich versteht , daß nämlich dieselben exarov verschiedene
Funktionen in sich vereinigten und namentlich , daß sie im letzten Grunde den
Kern des Rates bildeten , findet seine Bestätigung überdies durch Lysias ; aus
diesem erfahren wir nämlich , daß die Bestellung als x azaÄoyevg tatsächlich die
als Ratsherr in sich schloß 1) . Ist nun aber die Stellung der haröv , wie schon
oben bemerkt wurde 2) , von vornherein eine wahrhaft prädominierende unter den
übrigen Ratsmitgliedern , unter welchen sie übrigens schon äußerlich hervor¬
ragen , indem sich die Forderung des höheren Alters nur auf sie beschränkt 3) ,
und ergibt sich andererseits ein Interregnum mit dem Abgange des alten Rates
bis zum Zusammentritte des neuen Rates , so wird auch die Frage , wer für
die Führung dieses Interregnums vor allem in Betracht zu kommen hätte 4) ,

' ) Die Stelle folgt später (S . 26 ) .

2) S . 24 .

3) ' A8 -. ~ o\ . 29 , 2 und 5 verglichen mit 31 , 1 .

4) Diese Frage wurde vielfach aufgeworfen . Wie müßig sie aber im Grunde ist ,

erhellt , wenn man bedenkt , daß doch die szcrav Kern und Rumpf des neuen Rates sind

und daß demnach in demselben Momente , als dieser Rumpfrat einmal wirksam auf den

Plan tritt , es mit dem alten Rate zu Ende geht , er weichen und in irgend einer Form

verschwinden muß . Eine Zeit ohne Regierung gibt es somit eigentlich gar nicht . —

Demgegenüber kann ich mir nicht versagen , die Anmerkung U . Köhlers zu dieser Frage

(Ber . Berl . Akad . 1895 , S . 468 ) anzuführen : „ Wie es während des Interregnums gewesen

ist , wissen wir nicht . Vielleicht könnte man hierher die 5 zpöeopoi des Tliukydides

ziehen , als Vertreter der souveränen Gemeinde der Fünftausend . Eine Art von Regierung

muß in den 7 Tagen doch existiert haben . . Ebenso unbestimmt in seiner späteren

Abhandlung vom J . 19C0 (a . 0 . S . 815 ) : „ Ich halte daran fest , daß die Oligarchen den

alten Rat aus Besorgnis vor Gegenminen früher , als ursprünglich beabsichtigt war , gesprengt

haben , bevor noch die formelle Wahl der Vierhundert in den Phylen vollzogen war " . —

Allein auch diese Annahme erscheint gegenstandslos , wenn man bedenkt , daß der Abgang

des alten Rates als notwendige Folge schon aus dem Bestände der ixcccdv sich ergibt — ;

„ für die Zwischenzeit wird eine provisorische Regierung eingeführt worden sein , welche

nach Verlauf von 8 Tagen die Geschäfte den Vierhundert übergeben hat ." — Ebenso¬

wenig kann die Erklärung befriedigen , welche H . Micheli über das Erlöschen der Wirk¬

samkeit des alten Rates zu geben versuchte ( La revolution oligarchique des Quatre -Cents

ä Athenes et ses causes . Genf 1893 , S . 95 ) : Der Bericht des Tliukydides sei zu bestimmt .

— Uber diese Eigenschaft der Thukydideischen Erzählung vgl . man indessen oben
S . 201 '. — , als daß man ihn anzweifeln könnte . Vielleicht müsse man die Daten des

Aristoteles so verstehen , daß die Auflösung des Rates der Fünfhundert von den Fünf¬

tausend am 14 . Thargelion beschlossen worden sei und daß , als jener trotz des Be¬

schlusses keine Miene machte abzutreten , die Vierhundert ihn 8 Tage später auf die

geschilderte Weise auseinander gejagt habe . — Ferner sei die Annahme Ed . Meyers

(Geschichte des Altertums IV . Bd . 1901 , S . 585 f . , ebenso Forschungen II . 434 ) hier

wiedergegeben , welcher , um das achttägige Interregnum zu beseitigen , im Anschlüsse an

die Darstellung des Tliukydides die Ansicht vertritt , daß mit der Auflösung des alten

Rates am _ 14 . Thargelion die Vierhundert sich der R ^ gierungsgewalt bemächtigt und am

22 . , vielleicht nachdem sie nochmals von den Phylen durch einen Scheinakt bestätigt

worden seien ( nach der Bestimmung der provisorischen Verfassung : ' Afr . ic6k . 31 , 1 ) , sich
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ohne Schwierigkeit sich beantworten lassen . Wie nämlich die k '/.azör eine über
den Hat der Vierhundert hinausgreifende Tätigkeit sich zu sichern vermochten ,
so werden sie in ganz analoger Weise auch eine dem noch zu bildenden Rate
vorgreifende und vorbereitende Wirksamkeit sich haben vindizieren können .

Wenn nun die Sache sich so verhält und wenn die Wirksamkeit des
Rümpfrates , als welcher die htazöv zu gelten haben , nach Aristoteles am
14 . Thargelion einsetzte und die Komplettierung desselben am 22 . Thar -
gelion erfolgt ist , mithin zwischen beiden Geschehnissen eine Frist
von 8 Tagen liegt , so erscheint es nur wunderlich , wie man die Stelle des
Lysias ( or . XX . 14 ) , welche doch mit dem Sachverhalt in völligem Einklänge
steht , bedenklich finden kann und zu künstlichen Erklärungen greift , wo die
Stelle für sich spricht und den Tatbestand , wie er sich ganz natürlich ergibt ,
auf das beste erhärtet . Die bezeichnete Stelle , welche ich in ihrem ganzen
Umfange geben muß , lautet :

oizog (Je olhe duöaat. Ij& elev ovzs y.aza '/Jyeiv . . . sjtei de fjvayxdafrtj y.ai
ü (.ioas zöv ooy.ov , o '/. k 'o rj /xeQag siosX Diuv sig zö ßovl svzrjqiov s^en'Xei dg
' Eoiroiuv , •/.cd idöxei exet vfjv ipvyjjv ov TtovrjQÖg eivai sv zalg vavtiayjaig , y.ai zszqm -
j.iivog dsvq fikd-e , y.ai ijdij [ lezeite ^tzüv .et za Ttoäyuaza . nai ovtog uh > olh, '
elitdiv yv <bfi.riv ovdst.iiav oüvs -rtXeov d y. % 6) ij a f. o w v sld -cov slg zö ßovXevzrjoiov
ilxple yoijiiazcc zoocwzcc zwv (V ehrövzoiv vj.üv zavavzla . y.ai diä zeXovg sv toi
ßovkevzrjQiqj ovzwv rcolXoi artoitEcpsvyaai .

Daraus erhellt :
1 . Der Eid des Katalogeus schloß den Eid des Ratsherrn in sich 1) . Denn

es ist selbstverständlich , daß unter dem Eidschwur , welchen Polystratos nach
der Rede endlich ablegte , nur derjenige verstanden werden kann , der kurz

formell konstituiert hätten , von welchem Zeitpunkte an sie offiziell ihre Herrschaft

rechnen würden . Man vgl . im übrigen Forschungen II . 424 f . : „ Am 14 . Thargelion soll

( nach Aristoteles ) der alte Rat aufgelöst , am 22 . der neue eingetreten sein : das heißt

mit anderen Worten , 8 Tage lang hat Athen keine Regierung gehabt . Wie wäre das

denkbar auch bei innerem Frieden , zumal der Feind im Lande steht . . . Der Rat ist

der Mittelpunkt der Regierung , der leitende Ausschuß für die gesamte innere und äußere

Verwaltung . . . Und da sollen die Verschworenen den Staat 8 Tage lang sich selbst

überlassen haben . . . , ohne daß wenigstens die Prytanen zusammensaßen , an die man

sich wenden , die sofort das Notwendigste veranlassen konnten . . . " — S . May endlich ,

welcher dem Berichte des Aristoteles jeden Wert abspricht , bezeichnet einfach das erste

Datum als ungeschichtlich und erfunden , während er das zweite auf die Volksversamm¬

lung auf dem Iiolonos , die Auflösung des alten Rates und den Antritt des neuen in

gleicher Weise bezieht ; ein sachliches Bedenken , die genannten Ereignisse auf einen Tag

zu verlegen , wie es zuletzt W . Judeich a . 0 . S . 304 geltend machte , bestehe nicht

(a . 0 . S . 64 f .) .

Doch genug davon . Denn alle diese Schwierigkeiten zerrinnen in nichts , wenn man

eben , in Würdigung der Bedeutung der sxcitov , diesen von vornherein diejenige Wirk¬

samkeit einräumt , welche sie als Grundstock des neuen Rates nach allem ohne weiteres

zu beanspruchen haben .

*) So v . Wilamowitz a . 0 . II . 357 , desgleichen Bd . Meyer , Forschungen S . 428 ,

Geschichte des Altertums IV . 588 ; dagegen U . Köhler , Ber . Berl . Akad . 1900 , S . 810 , Anm . 2 .
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vorher erwähnt ist , welchen er als xacaloyevg leisten sollte und welcher
n:o 'L 29 , 5 gefordert ist . Ferner verbietet es sich von selbst , die beiden

Tatsachen : Eidschwur und Eintritt in den Rat , die im engsten Zusammen¬
hange stehen und in eine unverkennbare gegenseitige Beziehung gesetzt sind ,
auseinander zu reißen oder in diesem innigen Gefüge nach irgend einer Lücke
zu spüren , um so statt des Zusammenfallens dieser beiden Geschehnisse zwischen
dieselben ein zeitliches Intervall zu schieben .

2 . Die mit Bedeutung und öfterer Wiederholung ( XX . 10 , 14 ( zweimal ) , 16 )
hervorgehobenen öxtw fjfieQctL sind unzweifelhaft auf die bedeutsame Zeit vom
14 . bis 22 . Thargelion zu beziehen .

3 . Eiaeld -wv sig rö ßovlsvv /jQi.ov : nicht als Mitglied der Vierhundert , des
kompletten Rates , sondern als dasjenige der exarov , des auftretenden Rumpf¬
rates , wie er am 14 . Thargelion sich an die Stelle des alten Rates setzte und
eben bis zum 22 . Thargelion in dieser Form besteht . Und wenn nun an
diesem Tage Polystratos nach Eretria geht 1) , so ist es natürlich , daß er in
Wirklichkeit an dem Rate der Vierhundert und ihren Debatten sich nicht be¬
teiligt hat , und es bedürfen sonach auch die Worte v . Wilamowitz ' II . 363 ,
indem er von einer Beteiligung des Polystratos au dem Rate der Vierhundert
spricht , der entsprechenden Korrektur .

Demgegenüber sei mir erlaubt , das Wesentliche aus den Aufstellungen
von Fr . Blass 2) hier wiederzugeben , damit es sich darstelle einerseits , wie
dunkel und rätselhaft die Sache vor der Auffindung der Aristotelischen Schrift
erscheinen mußte und zu welch falschen Schlüssen es führte , daß man den
Wert des Thukydideischen Berichtes noch nicht klar erkannt hatte und seine
Glaubwürdigkeit zu hoch und diejenige des Lysias zu gering bemaß , und
andererseits , wie gerade dieser gegenwärtig sich als der beste Führer bewährt ,
das Wahre zu ergründen aus der mit historischem Urteile gegebenen , aber
vielfach auf unzureichender Kunde beruhenden Darstellung des Thukvdides und
der in diesen beiden Beziehungen in ausgesprochenem Gegensatze zu ihr
stehenden des Aristoteles . Seine Auffassung ist die folgende ( S . 503 ) :

„ Polystratos . . . wurde noch in den letzten Tagen der ersten Oligarchie 3)
als Ersatzmann in den Rat der Vierhundert gewählt ( § 14 , 1 ) . . . ( 14 )
abzog de o Vve dj.waca rjde 'lev x -ce . scheint mir mit Recht Augustin Pohl . .

' ) Als spoupapyoi . Offenbar vollzog sich diese Ernennung gemäß der Bestimmung

des provisorischen Verfassungsentwurfes 'Afr . tzoX. 31 , 1 toutoos os ~dz zs ap / a ; xa -caszfjoai . . .

Sie ist demnach unter die ersten Regierungshandlungen der Vierhundert einzuordnen ,

woraus die Annahme von selbst sich ergibt , daß die Ernennung noch am 22 . Thargelion
stattgefunden hat .

2) Die attische Beredsamkeit . 1 . Abt .2 1887 .

3) Dies nehmen übrigens an auch Volquardsen a . 0 . S . 129 ( mit Costanzi , Riv . di

filol . 29 p . 88 ff., dessen Arbeit mir nicht vorliegt ) und neuerdings S . May . Nach diesem

wird Polystratos „ ungefähr 8 Tage vor der Seeschlacht bei Eretria zum xaxaXoyeui ;

gewählt . . . Doch nach 8 Tagen schon macht er die Seeschlacht bei Eretria mit , kehrt

verwundet zurück und findet die 400 bereits gestürzt " (a . 0 . S . 72 ) .
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auf den Senatoreneid zu beziehen , ebenso wie das fjQefhj vnö xwv cpvlexüv § 2
auf die Ersatzwahl zum Senator . . . Acht Tage hatte Polystratos im Rate
gesessen , als der Auszug nach Eretria und die unglückliche Seeschlacht
stattfand , an welcher er als einer der Befehlshaber teilnahm und verwundet
einige Tage später zurückkehrte , als schon die Gegenrevolution ihr Ziel
erreicht hatte . . ."

Allein die Worte ( Lys . XX . 14 ) : . . . y.cd idoxeL inet xijv ifivyijv od
Ttovijoög slvcct iv 'icclc vavfia / iaic . . . lassen schon an und für sich einen
Zeitraum von längerer Dauer erkennen und der Plural er trug rarua / icag mit
Beziehung auf jene „ unglückliche Seeschlacht " ( a &. tco %. 33 , 1 ijxxrjü-evxEg de
xfj n:eoi 'Eohniav rav îa / in . . .) im Munde des Redners hätte nur eine ab¬
schwächende , den Eindruck des Wortes , mit welchem die Teilnahme an jener
Entscheidungsschlacht hervorgehoben würde , gleichsam zersplitternde Wirkung
haben müssen .

Was endlich die Wahl der Vierhundert betrifft , so ist augenscheinlich ,
daß , da die enaxöv von vornherein auch als Buleuten zu betrachten waren ,
nur noch die ergänzende Wahl von 300 Ratsherren übrig blieb . Bezüglich
des Wahlmodus aber enthält der Aristotelische Bericht im provisorischen Ver¬
fassungsentwürfe nichts außer allgemeinen Bestimmungen ; es fehlen die Detail¬
bestimmungen , welche den Wahlakt im besonderen regelten . Es heißt nämlich
'Ad -. oh . 31 , 1 : ßovkeveiv uev tetqcc/ .ooiovc *) . . . lenaocc /.ovra e % enccaxtjg
< vtjg > cpvlrjg, in jtqanqlxm ', ovg av ehovtai ol (pvXt -vai t & v im 'so TQuStxovta ev>)
yeyovönov . Daher bleibt im besonderen auch unbestimmt , wer diejenigen sind ,
welche nach diesem Berichte die Auslese aus den von den Phylengenossen
Vorgeschlagenen vorzunehmen haben . Da liegt es nun nahe anzunehmen , daß
der ergänzungsbedürftige Bericht des Aristoteles aus der Angabe des Tluiky -
dides , welcher aber lediglich von einer Kooptation weiß , zu vervollständigen
wäre . Dies ließe sich bequem tun , und zwar hätte man , wie natürlich , jene
t /.uvöv weiter bestehen zu lassen und bezüglich der übrigen 300 anzunehmen ,
daß die einzelnen Phylen die Vorwahl träfen und die Hundert aus den
■noöv.oixot die Auslese .

Daß mit der Auslese nur die Hundert betraut würden , kann nicht fraglich
sein . Wer sollte es denn anders tun ? Die überragende Bedeutung dieser
Körperschaft , die sogar den alten Rat erdrückte , wurde schon dargetan . Für
ganz ähnliche Aufgaben sind sie berufen oder vielmehr , sie haben sich dieselben
selbst vorbehalten im definitiven Verfassungsentwürfe CAd -. tto 'L 30 , 3) rovg
tf iy.cadv ävdoug (hareTuca acpccg xe avxovg v.ai xobg Mlovg xtxxaocc iii-m] o >g
iaaixaxa . . desgleichen 31 , 3 ( im provisorischen Entwürfe ) . Zudem werden
in der Regel mit der Durchführung eines genehmigten Antrages wohl diejenigen
in erster Linie betraut , welche den Antrag gestellt haben ; man denke au die

' ) Im übrigen versteht es sich von selbst , daß die Worte ßouXetk '.v . . TeTpaxoatotrt ;

nur die Anzahl der Ratsherren bestimmen , keineswegs aber zu besagen haben , daß die

Mitglieder des Rates alle noch zu wählen seien .
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Gracchen und die Durchführung des Ackergesetzes . Aber eine andere Frage
ist die , in welchem Umfange die jvqöiigung zu verstehen ist ; ja , ob überhaupt
die Vornahme einer besonderen Vorwahl erfolgt sei . Nun ist in Wirklichkeit
an eine förmliche 'jioov.oiijig nicht einmal zu denken ; die ' nqöy.oizob ' werden
die „ Fünftausend " sein . Dies liegt nahe ; denn 1 . aus diesen „ Fünftaussnd "
ohne Wahl hat sich demnächst ja auch der Rat der definitiven Verfassung ,
welche nach Ablauf einer kurzen Übergangszeit in Kraft treten sollte , zusammen¬
zusetzen . ' ) Bekräftigt wird diese Annahme 2 . durch die Analogie unter den
dreißig Tyrannen , da die tcqö / .qitoi die gleiche Anzahl ( 5000 ) Bürger waren ,
aus welchen die Dreißig den Rat und die Beamten ernannten : 'ytd . no 'L . 35 , 1
oi . . ToiaKOvca . . . TCevraKoaiovg . . ßovXsvtag ml rag UXXag aoyag xcciaoirijoccvTec
b . itQOY.Qimav jtsvrmuoyLXüov 2) . . . Und endlich 3 . wird diese Annahme be¬
stätigt durch das Zeugnis des Lysias , welcher die exardv von den übrigen
300 Mitgliedern des Rates ausdrücklich unterscheidet , indem er jenen den
Vorzug gibt , von den Phyleten gewählt zu sein . Er sagt nämlich von Poly -
stratos mit Nachdruck ( or . XX . 2 ) : okroc yao f]Qe & )] jisv wxö cüv cpvXsrwv wc
•/ QrjQidg & v ävrjQ xcd ireql zovg dr̂ iörccg ml rreql rö jtXfj & og ib hfiheqav . .
caQS -freig wrö iCtv cpvXsTÜv , ot üqiot < av > diayvolev tcsq I ocpwv avvüv ö '/ roToi
xiveg eloiv . Denn was an dieser Stelle von Polystratos gesagt wird , das wird
in gleichem Maße auch von den übrigen ■s.caaXoysTg, den tv.taüv mit den so
wechselnden Funktionen , zu gelten haben gemäß der Bestimmung in den An¬
trägen der ovyyqacpeig icoX . 29 , 5 , welche ihre Bestellung durch die
Phyleten vorschreibt .3 )

AVenn dem nun so ist , so erhellt zur Genüge , daß , wenn an der in Rede
stehenden Stelle im provisorischen Verfassungsentwurfe bei Aristoteles eine von
den Phylengenossen vorzunehmende noo /Mung für die Wahl der Vierhundert
vorgesehen ist , diese Bestimmung eine auf dem Papiere gebliebene , leere Maß¬
nahme ist 4) oder überhaupt keinen Schatten des Tatsächlichen enthält ; da¬
gegen gewinnt an innerer Wahrscheinlichkeit sehr erheblich die Annahme , daß

' ) Denn die von den aufYpoKpet ? getroffenen Vorbestimmungen , nach welchen die

Ausübung des Bürgerrechtes den ouva - uiTcz- ois; v.ai toT ; aojjiaa '.v xal toTq yjnjjiaoiv xißt &üpfetv

zuerkannt und deren Zahl nach Aristoteles eben auf mindestens 5000 festgesetzt wird ,

haben als grundlegend für beideVerfassungen , nicht bloß für die provisorische , zu gelten .

Das nehmen auch unter anderen U . Köhler ( Ber . Berl . Alcad . 1895 , S . 453 ) und

E . Szanto (Öst . Mittelsch . XVI . ( 1902 ) S . 203 ) ohne weiteres an .

2) So lese ich mit Wilamowitz — Kaibel 3. — Bei Xenopli . Hell . II . 3 , 11 heißt es

von den dreißig Tyrannen überhaupt nur : . . . ßouXrjv . . xal - « q atXac , apyäi ; xatea -njaav

<uc s S 'I zei au - o ? c , während die v.rjxakojq einer bestimmten Anzahl von Bürgern (jetzt 3000 )

erst später auf das Drängen des Theramenes stattfindet . Vgl . ' AH . tcöX. 36 , 1 : Xenopli .

Hell . II . 3 ,* 17 IT.
3) So v . Wilamowitz II . 356 .

4) Mit Recht bemerkt v . Wilamowitz I . 107 , daß , wie in solcher Zeit so manches

geschehe , was nicht in die Akten kommt , so auch umgekehrt offiziell so manches vor¬
gesehen werde , was niemals realisiert wird .
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wenigstens die Bestellung der zu den b .atöv noch kommenden 300 Ratsherren
in Übereinstimmung mit dem Berichte des Thukydides erfolgt sei . 1) —

Fassen wir zum Schlüsse die Resultate unserer Untersuclmug zusammen ,
so ergibt sich :

A ) im allgemeinen :
Der Bericht des Thukydides ist zu revidieren auf
Grund des Materiales , das Aristoteles bietet .

B ) im besonderen :
1 . Die xazaloyi ] der „ Fünftausend " kam nicht zur prak¬

tischen Durchführung ; die „ Fünftausend " haben
sich demnach auch nicht konstituiert .

2 . Die Hundert , welche bei Aristoteles als verschiedene
Körperschaften mit wechseln den Funktionen er¬
scheinen , blieben die nämlichen ; sie vereinigten in
sich die Funktionen der sowie der ver¬
fassunggebenden Kommission und waren von vorn¬
herein Buleuten , und zwar der Kern des oligarchisclien
Rates ; sie waren es auch , die

3 . in der Zeit vom 14 . bis zum 2 2 . Thargelion an Stelle
des am 14 . Thargelion abgetretenen alten Rates die
Regierung führten .
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